
2. Abtheilung. 5. Kapitel. 

Aufgaben der Wallerverwaltung. 
Der Wallerichub, 

I. Allgemeines. 

Dem Staate fällt die doppelte Aufgabe zu jeine Angehörigen vor den 
fchädigenden Einflüffen dev Gewäfler zu jchügen und aus den le&teren fo weit 
angängig für fich und alle Betheiligten Nußen zu ziehen. &3 liegt in der Natur 
der Sache, daß die Erfüllung diefer Aufgaben nicht jelten mit einander Follidixt, 

die einjeitige Förderung einer derjelben Fan zu jchweren Schädigungen der zu- 
rücfgejegten ntereffen und ihrer Vertreter führen. Dies tritt befonders Klar 
bei den großen Strömen in Exjcheinung, bei welchen die Sicherung der an- 
grenzenden Ufergebiete und der auf ihnen betriebenen Landwirthfchaft nicht 

weniger Fürforge verdient, wie die für Handel und Berkehr ımerläßliche Aus- 
bildung und Erhaltung der Schiffahrtsrinne. 

Im Einzelnen erfahren diefe beiden Aufgaben unter dem Einflufje der 
thatfächlichen Verhältniffe nach Snhalt und. Umfang zahlreiche Wandlungen, 
andererfeitS greifen fie vielfach in einander über. Das Gleiche gilt auch von 

den Mitteln, mit welchen der Staat unter aktiver und pafliver Betheiligung der 
Sntexeffenten diefen Aufgaben gerecht zu werden fucht. Seine Wirkfamfeit wird 
nach beiden Richtungen hin in dem Maße erfolgreicher, al3 die Exfenntniß der 

Nothwendigkeit feiner Maßnahmen Gemeingut weiterer Kreife wird und die 
Fortfehritte der Wiffenfchaft und Technif neue Handhaben für die Unfchädlich- 
machung und volle Ausnußung der Gewäfjer bieten. 

Schädlich wirkt das Wafjer 
a) wenn e3 fich im Boden oder auf defjen Oberfläche ftaut, jtagnivende 

MWafferflächen oder Verfumpfungen bildet und durch die Verdunftung 

gejundheitsfchädlich in der Gegend wirft und zugleich den Boden er- 
fältet und damit den Pflanzenwuchs beeinträchtigt; 

b) wenn e3 verheerend über die Ufer tritt und bei einer jchrankenlofen 
Ueberfluthung der Fluren Leben und Eigenthum dev Bewohner der 
Niederung bedroht; 
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c) wenn die Strömung die Ufer abipült.') 
d) wenn die fließende Welle und der fich auf ihr vollziehende Verkehr zu 

Trägern von Seuchengefahr werden. 
Der den Antereffenten der Gewäfjer zu gewährende Schuß erjtreckt fich 

auf ihr Leben und ihre Gefundheit, ihre bewegliche und unbewegliche Habe, inS- 
bejondere die Erhaltung ihrer Grundftüce. Ungeftrebt wird diejer Schuß theil- 
weife durch allgemeine und jpezielle Gefege und Verordnungen, welche die Nechte 

und Pflichten des Einzelnen regeln und die Ausübung der erfteren nach ver- 
fcehiedenen Richtungen hin zu Gunften der Gefammtheit bejchränfen, theilweife 
durch thatjächliche Veranftaltungen mannigfacher Art. 

1. Die Borfluth. 

Unter VBorfluth verfteht man den nach Umfang und Richtung durch die 

Bodenverhältniffe bedingten Ablauf des Wafjers, ohne Nückficht darauf, ob da$- 
jelbe aus Quellen oder atmojphärifchen Niederjchlägen entjteht, ob es frei oder 

in eimer natürlichen oder fünftlichen Rinne abfließt und ob der beipülte Boden 
durch menfchliche Einwirkung eine veränderte Geftaltung erfahren hat oder nicht. 
Die SS 99—101 des Allg. Landr. Tit. 8 Th. I verpflichten den Grumdeigen- 
thimer allgemein zur Aufnahme des in den bejtehenden natürlichen oder fünft- 
lichen Wafjerläufen abfließenden Wafjers, in dem fie ihm gleichzeitig die Unter- 

haltung der über fein Eigentdum gehenden Gräben oder Kanäle infoweit auf: 
erlegen, als das Wafjer durch diejelben jeinen ordentlichen und gewöhnlichen 
Abflug hat.?) 

Hinfichtlich des „außerhalb der ordentlichen Kanäle und Gräben wild ab- 
laufenden Wafjers" ift nach $ 102 Tit. 8 Th. I Allgem. Landrechts jeder Eigen- 
thümer zur Deckung feiner Grundjtüce befugt, der unterhalb Tiegende Nachbar 
ift indefjen nach $ 103 a. a. D. verpflichtet, das Waffer anzunehmen und fo 
dem oberhalb Tiegenden Befizer die Borfluth zu gejtatten, wenn leßterer nicht 
im Stande ift, diefes Wafjer durch geeignete VBeranftaltungen auf feinem Grund 
und Boden abzuführen. Mirch diefer Grundjat erfährt jedoch eine Abänderung 
für die unterhalb liegenden Befiger, wenn e3 einem unter ihnen in Folge natür- 
licher Hindernifje unmöglich ift, daS an ihn gelangende Wafjer weiter abzuleiten. 
Die Verpflichtung der unterhalb liegenden Befiger ift in diefem Falle nach $ 104 
a. a. D. nicht vorhanden; e3 erwächjt dagegen dem Staate aus S 105 a. a. D. 
das Necht, die unterhalb Legenden Nachbarn zur Geftattung der Vorfluth un- 
geachtet des vorhandenen Hindernifjes anzuhalten, wenn die Vortheile des oberhalb 

gelegenen Befizers den Schaden der unteren beträchtlich überwiegen und erjterer 
den leßteren diejen ganzen Schaden vollftändig zu vergüten bereit und vermögend 
ift. Die näheren Beftimmungen über die Ziehung von Gräben im Borfluths- 
intereffe find in den SS 106 bi$ 116 a. a. D. enthalten. Dajelbjt (SS 106 bis 

ı) Veyrer, „Das Dejterreichiiche Wafjerrecht”, 2. Aufl. ©. 1—5. 

>) Vergl. Entfchdg. des D. 3. ©. vom 3. März 1887 und 15. Dezember 1890, Pr. 

Derw.Bl. VILL 245, Entjeheidungen d. DO. 3. ©. XII 301.
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109; 113—116) finden fich auch die Beftimmungen darüber, wie die Koften der 
Neuanlage oder Erweiterung der Gräben eimfchließlich der Grabenbrücken, fo- 
wie die Koften der Unterhaltung aufzubringen find. 

Diejelben fallen denjenigen, welche von der Vorfluth Vortheil haben, nach 
Verhältnig diefes Vortheils zur Laft. Entjchädigung wird dem Verpflichteten 
im Falle des $ 104 a. a. D. nur fir die durch eine Grabenanlage oder Er- 
weiterung entzogene Bodenfläche, im Falle des $ 105 dagegen fir die gefammte 
durch die Aufnahme des Waffers eingetretene Werthverminderung des Grund: 
jtücls gewährt. 

Das BVorfluthsedift vom 15. November 1811 hat die landrechtlichen DVer- 
pflichtungen de3 Grumdeigenthümers auf den Fall, in welchem ihm ein Stauvecht 

zufteht, ausgedehnt und fie auch auf das auf anderen Grumdftücen ftehende 

Wafjer erjtreckt. 
Diefe erweiterten Verpflichtungen find indefjen nicht von dem PVrivatinterefje 

de3 Nachbarn allein, jondern von dem Vorhandenfein eines öffentlichen ntereffes 
abhängig gemacht, welches entweder Hinfichtlich der Bodenkultur oder der Schiff- 

fahrt obwaltet (SS 11, 13, 14 des Borfluthgeditts). Die Verpflichtung ent- 

jteht erft durch vorgängige Feitftellung der Verwaltungsbehörden (SS 15 bi3 20 

a. a. D.), e8 wird in jedem Falle Entjchädigung gewährt (SS 11—14 a. a. DO.) 
und der Betrag durch ein fehiedsrichterliches Verfahren feitgeftellt (SS 21—33 

a.a.D.). Duch Artikel 3 des Gefeßes vom 11. Mai 1853 (©. ©. ©. 182) 

haben die vorfjtehend angeführten Bejtimmungen infofern eine Ausdehnung er: 
halten, al3 die Entwäfjerung nicht nur mittelit offener Gräben, jondern auch ver- 
mittelft bedeckter Kanäle oder Nöhren (Drains) bewirkt werden fann. 

Durch S 68 des Zuftändigfeitsgefeßes vom 1. Auguft 1883 ift die Be- 
ichlußfafjung über Anträge auf Berfchaffung von Borfluth dem NKreis- bezw. 
Stadtausfchuß übertragen. Das fchiedsrichterliche Verfahren nach den Bejtim- 
mungen der SS 15 fgd. des DVorfluthsedifts ift auch auf die Fälle dev SS 103 
bis 109 und 113—116 Tit. 8 Th. I Allg. Landr. ausgedehnt. Gegen den Be- 
ichluß findet innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im 
VBerwaltungsftreitverfahren ftatt. Gegen das Urtheil der erften Snftanz find die 

Nechtsmittel der Berufung an den Bezivksausichuß und der Nevifion an das 

Oberverwaltungsgericht gegeben. Beftimmungen über die Bildung von Schied3- 

gerichten enthalten die SS 69—71 des Zuftändigkeitsgejeßes. . 
Soweit die Verhältnifje dev Vorfluth auf privatrechtlichen Titeln beruhen, 

haben nach wie vor über diefelben die ordentlichen Gerichte zu befinden. 

II. Die Anterhaltung der WVafferläufe. 

Die Grimdlage für die Unterhaltungspflicht der Gewäfjer in den alten 
Provinzen des Preußifchen Staates bildet dev S 10 des Vorfluthgedifts vom 
15. November 1811, welcher beftinnmt, daß derjenige, dem die Unterhaltung eines 
Grabens oder Wafjerabzuges obliegt, zu defjen Auskrautung oder Räumung 
polizeilich) angehalten werden kann, jobald aus der Vernachläjfigung derjelben
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oder aus Mangel an der erforderlichen Tiefe Nachtheil für die Befier anderer 
Grundjtüce oder nußbarer Anlagen oder auch für die Gejundheit der Anwohner 
entjteht. Die Beitimmung, wann und wie die Ausfrautung oder Räumung be- 
wirkt werden fol, ift der alleinigen Kognition der Polizeibehörden anheim- 
gegeben. 

Die Geltung des $ 10 evftrect fi) auf alle natürlichen und Fünftlichen 
Wafjerzüge,?) fie. hat aber zur VBorausjegung das Vorhandenfein eines Unter- 
haltungspflichtigen. Die Frage, ob ein folcher vorhanden und wer als folcher 
zu betrachten ift, ift daher nach Maßgabe der allgemeinen und Iofalen Bejtim- 

. mungen für die verjchtedenen Arten der Gewäfjer und wiederum fiir jedes ein- 
zelne derjelben bejonders zu prüfen. 

Auszufcheiden find hier zumächjt Die öffentlichen Ströme, für welche eine 
Unterhaltungspflicht weder für den Staat, noch für fonftige Verfonen allgemein 
gejeglich begründet ift. Der Staat hat zwar nach $ 38 Tit. 15 Th. II des 
Allg. Landrechts das Necht auf die Nutungen der öffentlichen Ströme und ift 
nad) 8 79 Tit: 15 Th. Il a. a. DO. verpflichtet, für die zur Sicherheit und 
Bequemlichkeit dev Schiffahrt nöthigen Anftalten zu jorgen, eine weiter gehende 
Unterhaltungspflicht bejteht aber für ihn nicht.) Diefer anfcheinende Mangel 

macht fich thatfächlich nicht geltend, weil der Staat der aus jeinem KHoheits- 
rechte erwachjenden Berpflichtung zur Korreftion der öffentlichen Ströme in einer 

derart planmäßigen und technifch vollfommenen Weije genügt, daß damit auch) 

allen anderen hinfichtlich der Räumung diefer Ströme bejtehenden nterefjen 
entfprochen wird. 

Für die Privatflüfje trifft 8 7 des Gefeßes über die Benugung der Privat- 
flüffe vom 28. Februar 1843 die Beitimmung, daß die Uferbefiger da, wo nicht 
Brovinzialgefege, Lofalitatuten, ununterbrochene Gewohnheiten oder jpezielle Nechts- 
titel ein anderes vorjchreiben, zur Näumung des Flufjes injoweit verpflichtet 
find, al3- zur Beichaffung der Vorfluth nothwendig ift. Unter den hier ge- 
meinten Uferbefigewn find diejenigen zu verftehen, denen in $ 1 ein Nußungs- 
vecht gewährt wird. Steht ein Privatfluß im ausfchlieglichen Eigenthum eines 
dritten, jo it diefer väummmgspflichtig.?) Uferbefiger find die Eigenthimer der 
den Fluß begrenzenden Ufergrumdftücke, nicht diejenigen, denen nur ein Nuungs- 
vecht an diejen Grmdftücken zufteht.‘) Aus der Eigenfchaft des Preußischen 
Staates als Nechtsnachfolger des im Wege der Eroberung in den Bei des 
Weichjelgebietes gelangten deutjchen Nitterordens und der ebenfo auf ihn ge- 
folgten Polnischen Krone wird bei einer Neihe der Weftpreußifchen Privatflüffe 
das Alleineigenthum des Staatsfisfus von den Uferbefigern herzuleiten verfucht. 

Gräben und Kanäle, durch welche das Wajfer feinen ordentlichen und ge- 
a Ablauf Hat, find der Negel nach) in Gemäßheit des $ 100 Tit. 8 

3) Entf). d. D. B. ©. vom 30. Mai 1877 II 281. 
*) Bergl. Entieh. d. D.B. ©. vom 30. Mai 1877 II 284, vom 20. Februar 1893 

XXIV 253; vom 9. Novbr. 1896 Pr. VBerw. BL. Bd. XVILL 188 und Erlaß des Min. f.d. 

landw. Angel. vom 5. Dezember 1872 (Min.-Bt. f. d. i. ®. von 1873 ©. 45). 
?) Entfeh. des D. 3. ©. vom 24. März 1886 XIII 528. 
9, Entjd. d. D.3B. ©. vom 30. Juni 1889 XVII 259.
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Th. I Allg. Lande. von demjenigen zu unterhalten, auf dejjen Grumdftück fie fich 
befinden. Entjcheidend ift die Thatjache des Eigenthums. Der Zweck und die Anlage 
de3 Grabens, jowie die Berjon des Anlegenden kommen hierbei nicht in Betracht.”) 

Der Umfang der den Pflichtigen aus S 10 des Vorfluthsedikts erwach- 

jenden Pflicht bedarf infofern feiner Erläuterung, als diefelbe in der begrifflich 

nicht zweifelhaften Auskrautung befteht. Dagegen ift der Begriff der Räumung 
bei dem. Mangel einer allgemein gejeglichen Definition nach den in den einzelnen 
Theilen des Staates geltenden Spezialgejegen zu beurtheilen.‘) Für das Weichjel- 

gebiet find allgemeine Beftimmungen diefer Art nicht vorhanden. m Allge- 
meinen bezw. in Ermangelung erweiternder oder einjchränfender Sonderbejtin- 

mungen tft unter Räumung die Befeitigung der das normale Bett eines Wafjer- 
laufs beengenden Hindernifje, fowohl der natürlich entjtehenden (Berfandung, 

° Verjchlammung, in den Fluß hineinvagende Bäume u. j. w.) einfchließlich der 
Alluvionen, joweit e8 die durch das Gefeg gejchüßten ntereffen verlangen, als 
der vorfäßlich gejchaffenen, wie der Abdämmung des Wafjerlaufes?) zu verjtehen. 

Die Befeitigung einer Stauanlage fällt nicht unter den Begriff der Aäumung, ') 
auch nicht die Befeitigung der Eisdecke eines zugefrorenen Wafjerlaufs.'') ALS 
Näumung ift auch nicht eine Erweiterung des Wafjerlaufs über jein normales 

Profil hinaus oder eine Verlängerung desjelben anzufehen.'?) Das Gleiche gilt 

von einer Kanalifirung und von der Herftellung von Klärungs- und Desinfektiong- 
anlagen."?) 

Der Begriff der Räumung jeßt voraus, daß der betreffende Wafjerzug als 
folcher itberhaupt noch befteht und Lenntlich ift, die Wiederherftellung eines jeit 
längerer Zeit bereit3 eingegangenen Wafjerlaufes kann daher von der PBolizei- 
behörde nicht gefordert werden. Auf der anderen Seite ftehen Flüffe, die früher 
ichiffbar gewejen find, die Schiffbarkeit aber dauernd verloren haben, den übrigen 

PBrivatflüffen auch infofern gleich, als es fich um die Pflicht zu ihrer Näus 
mung handelt." Hinfichtlich des Zweckes, für welchen die Räumung verlangt 

werden Fan, enthält dev $ 7 des Gefeges vom 28. Februar 1843 infofern eine 

Beichränkung gegen $ 10 des Vorfluthseditts, als diefes die Forderung der 

Käumung auch im fanitären Intereffe zuläßt, während die Näumungspflicht aus 
$ 7 gefundheitspolizeilichen NRückfichten nur infoweit Rechnung tragen darf, als 

diefe mit Verfchaffung der Vorfluth zufammenfallen.'°) 

?) Gntj. d. D. B. ©. vom 19. Dftbr. 1896, Pr. Verordn.-Bl. Bd. XVII ©. 108. 

s) Entf. d. D. 3. ©. vom 6. Febr. 1888 XVI 313 und Rumderlaß des Minifters 

für Sandwirthfchaft, Domänen und Forften, betreffend die Vorbeugung von Hochwailer- 

ichäden vom 23. Dftober 1897. — M. BL. f. d. 1. ®. ©. 279 — unter Nr. 3. 

%) Entf. d. D. B. 6. vom 14. Novbr. 1878 IV 270; vom 6. April 1883 IX 257; 

vom 5. Kanuar 1891 XXI 310. 

19) Gntfch. d. DO. B. ©. 27. März 1878 III 230. 
11), Ent. d. D. 2. ©. 20. März 1879 V 250. 

12) Entf. d. D.%. ©. 9. Sebruar 1878 IIL 217. 

13) Gntjch. d. D. B. ©. vom 2. Januar 1888 XVI 321. 

2) Gntfeh. d. D.B. ©. vom 5. Januar 1898 XXXII 801. 

15) Gntjeh. d. DO. 2. ©. vom 19. Mai 1884 XI 244. 

16) Gntfeh. d. D. B. 6. vom 3. Dezember 1885 XII 303.
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Die Volizeibehörde ift berechtigt, ihre auf die Räumung bezüglichen Anz 
ordnungen jowohl durch Verfügung im Einzelfall, wie durch Erlaß von Polizei- 
verordnungen vorzufchreiben. Hält fie es für erforderlich, eine Kartirung und 
Nivellivung eines Wafferlaufes als Unterlage für eine Fünftig zu treffende 
Näumungsanordnung ausführen zu laffen, jo fallen die hierdurch erwachjenden 
Koften der örtlichen Bolizeiverwaltung zur Lajt.'‘) 

Was den Schuß der Ufer angeht, jo ift nach 8239 Tit. 9 Th. I des 
Algen. Lande. jeder Uferbefiger befugt das Ausreißen des Stromes durch 
zwecfdienliche Uferbefeftigungen zu verhindern. 

Nach dem nur auf öffentliche Flüffe bezüglichen $ 63 Tit. 15 Th. II des 
Allg. Landr. müffen „ordinäre Befeftigungen“ der Ufer der Regel nach von den 
Ufereigenthümern unterhalten werden. Diefe VBorjchrift ift imdejfen von 
geringer Bedeutung, da fie fich nur auf bereit3 vorhandene Uferbefejtigungen bes 
zieht und der Uferbefiger fich auch diefer befchränkten Verpflichtung dadurch ent- 
ziehen fann, daß er den ihm gehörigen Uferftreifen derelinquirt. Bei der elemen- 
taren Gewalt des Hochwafjers und der Eisgänge werden auch private Uferbefiger 
jelten in der Lage fein Schuganlagen für ihre Grundftüce aus eigenen Mitteln 
zu errichten und zu erhalten .und wird die Aufgabe den privaten Grundftücen 
bei Ausführung der Steombauten nach Möglichkeit einen nachhaltigen Schuß zu 

gewähren, immer mehr dem Staate oder größeren jtaatSjeitig geregelten Ber- 

bänden zufallen. 
Inwieweit bei Brivatflüffen die Erhaltung und Wiederheritellung der Ufer 

von den Näumungspflichtigen als eine unter $ 7 des Gejeßes vom 28. Februar 
1843 fallende Bfiicht gefordert werden kann, hängt davon ab, ob die aus der 
Bejchaffenheit des Ufers erwachjenen Unzuträglichkeiten fich al eine Vorfluths- 
behinderung darjtellen. Soweit dies der Fall ift, Fönnen auch vorbeugende Maß- 
nahmen gefordert werden. Die Wiederherjtellung zerjtörter oder befchädigter 
Ufer behufs Abwendung von Hochwafjergefahren und Weberjchwemmungen fällt 
nicht unter den Begriff der Räumungspflicht.") Die Wafjerabführung darf 
auch bei den PBrivatflüffen durch Uferbauten nicht verfchlechtert werden. (8 99 _ 
Tit. 8 Th. I Allg. Landr.) 9). 

Bejondere Beftimmungen bejtehen binfichtlich der Unterhaltung der im 
Bereiche von Deichverbänden belegenen Waflerläufe. Schon die älteren 
Ordnungen md Willfüven, welche die Deichverwaltung und Unterhaltung 
vegelten, zogen auch die Hauptgräben in das Gebiet ihrer Wirkjamfeit 
hinein. So behandelt die Damm-Ordnung für die Marienwerderfche Niederung 
vom 30. März 1755 im Kapitel VIL die Wafjerlofungen oder Hauptgräben und 

unterjtellt diefe der Aufficht des Dammmeifters und ver Nelterleute, welche fie 
zweimal im Jahre unter Zuziehung des Schulzen jchauen und die Abjtellung der 

') Bergl. Erlaß des Mintt. f. d. Iandw. Angel. vom 28. Septbr. 1856 (M.B. f. 
d.i. B. ©.264). Entjch. des D.B. &. vom 20. März 1879 11250. Entfch. des D.B.G. vom 
3. April 1882 VII 223. Cntjch. des D. 3. ©. vom 26. Juni 1897 (Pr. Berw. Bl. XIX 
S. 29). 

1°) Aumderlaß d. M. fir Landıw., Dom. u. Forften, betr. die Vorbeugung von Hod)- 
wafjerjchäden, vom 23. Dftbr. 1897 (M. BL. F. d. i. ®. ©. 279 unter Nr. 3).
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vorgefundenen Mängel verfügen follten. Die $$ 11, 12 und 15 des Deichgejeges 
vom 28. „Januar 1848 bieten die Handhabe die Deichverbände außer zur Ex- 
richtung und Unterhaltung von Deichen auch zur Herftellung und Unterhaltung 
anderweiter mit den Deichen in unmittelbaren Zujammenhange ftehender Siche- 
rungs- und Meliorations-Anlagen zu verpflichten. Dem entjprechend werden 
auch in dem durch den Allerhöchiten Erlaß vom 14. November 1853 mitgetheilten 
Normalftatut für künftig zu erlaffende Deichitatute (G. ©. ©. 935) Beitimmungen 
über die Behandlung der in dem Deichbezixfe vorhandenen Hauptgräben getvoffen, 
deren Stellung unter Schau hierbei vorausgejegt wird. 82 a. a. ©. nennt 
unter den von dem Verbande zu unterhaltenden Anlagen außer den Deichftrecten 
Hauptgräben, Schleufen, Brücen u. f.w. $ 19 a. a. DO. jchreibt vor, daß an 

jedem Borde der unter Schau geftellten Hauptgräben zwei Fuß unbeadert und 
mit Weidevieh verjchont bleiben müfjen, (c) daß innerhalb drei Fuß von jeden 
joldden Grabenborde Bäume und Hecden nicht gepflanzt oder geduldet werden 
dinfen (d) und daß die Eigenthümer der Grumdftüce an den Hauptgräben bei 
deren Räumung den ihnen eigenthümlich zufallenden Auswurf auf ihre Grund- 
ftücke aufnehmen und binnen der dort gejegten Friften bis auf eine Nuthe Ent- 
fernung vom Graben fortjchaffen müfjen. (e) Da die Beitimmungen des Normal 
ftatuts nicht nur für neu zu errichtende Deichjtatute obligatorifch find, fondern 
auch bei der Umarbeitung der Statute vorhandener Verbände zu Grunde gelegt 

werden müfjen, jo finden fich die Vorjehriften über die Unterhaltung und Be- 
auffichtigung der wefentlichen Wafjerzüge und Gräben innerhalb der Deich 

verbandsgebiete durch die Organe der Deichverbände in fajt allen Statuten der 
leßteren. 

Ein wejentliches Mittel für die Meberwachung der nicht öffentlichen Ge- 
wäfjer bildet die regelmäßige Schau derjelben durch ftändige, mit wafjerpolizei- 
lichen Befugniffen ausgeftattete Schaufommiffionen. 

Die Beftellung derfelben gründet fich auf den $ 78 der Feldpolizeiordnung 
vom 1. November 1847 (G. ©. ©. 376), welcher bejagt: 

„wo ein Bedirfniß dazu obwaltet wegen der Näummg und Inftandhaltung 
von Brivatflüffen und Gräben und zu dem Ende wegen Beitellung von Schau: 

vichtern und der denfelben beizulegenden Auffichts- und Strafbefugnifje bejondere 

Ordnungen oder Statuten abzufajjen, kann dies auf dem im $ 25 bezeichneten 
Wege unter Beftätigung der Negierung mit verbindlicher Kraft gejchehen”. 

Die auf diefer Grundlage zu erlaffenden Lofalordnungen ftellen Bolizeiverord- 
nungen dar, für ihren Exlaß find daher gegenwärtig die Vorfchriften der SS 5 
fgve. des Gejeßes über die Bolizeiverwaltung vom 11. März 1850 (©. ©. ©. 265) 
formell maßgebend. Ar die Stelle des im $ 25 erwähnten Landraths 1jt die 

Ortspolizeibehörde getreten, Schauprdnungen für mehrere Gemeinden exläßt der 
Negierungs-Präfident. 

Den Schaurichtern fteht eine jelbjtändige Amtsgewalt zu, welche ihnen die 
Befugniß zum Erlaß polizeilicher Näumungsanordnungen gewährt.'”) 

19) Entf). d. D. B. ©. vom 28. Yebr. 1895 XXVIL 278. Min.-Exl. vom 23. DE 

tober 1897 (M. BL. f. d. i. B. ©. 279 unter Nr. 2). 
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Die Ausübung der wafferpolizeilichen Befugnifje der ordentlichen Ortspolizei- 
behörde fann an die gutachtlichen Aeußerungen von Schaufommifftionen nicht ge 
bunden werden. ?®) f 

Das Verfahren, welches hinfichtlich der Anordnungen der für die Wahr- 
nehmung der Wafferpolizei zuftändigen Behörde, die fich auf die Näumung von 
Gräben, Bächen und Wafferläufen bezw. auf die Aufbringung oder Bertheilung 
der dazu erforderlichen Koften beziehen, Pla greift, wenn die manfpruch- 
genommenen gegen diejelben Einjpruch erheben, hat feine. Negelung in S 66 des 
HYuftändigfeitsgejeges vom 1. Auguft 1883 gefunden. Der als Rechtsmittel zu- 
läffige Einfpruch findet binnen zwei Wochen an die Wafjerpolizeibehörde jtatt, 

welche die angefochtene Anordnung erlaffen hat. Dieje hat über den Einjprucd) 
zu bejehließen, ihr Beichluß kann mittelft Klage im Verwaltungsitreitverfahren 
angefochten werden. Die Klage ift, joweit der nanjpruchgenommene zu der 
ihm sangefonnenen Leiltung aus Gründen des öffentlichen Nechts jtatt feiner 
einen Anderen für verpflichtet erachtet, zugleich gegen diefen zu richten. Wird 
ein Drittverpflichteter nicht benannt bezw. beflagt, der Kläger hat aber feine 
jonftigen gegen die Zuftändigfeit der Behörde oder die Nothwendigfeit der 
Räumung u. f. w. gerichteten Einwendungen geltend gemacht, jo muß die Ab- 

weifung der Klage ausgejprochen werden. Verpflichtungen eines Dritten, welche 
lediglich privatrechtlicher Natur find, begründen feine Klage im Berwaltungs- 
jtreitverfahren, fondern nur einen eventuell im PBrozegwege vor den ordentlichen 

Gerichten durchzuführenden Anjpruch auf Schadenserfag.?') Auch im MWebrigen 
unterliegen Streitigfeiten der Betheiligten darüber, wen von ihnen die öffent 
lich-vechtliche Verbindlichkeit zur Räumung von Gräben oder fonftigen Wafjer- 
(äufen obliegt, der Entjcheidung im Verwaltungsftreitverfahren. 

Die Boltzeibehörden find nicht zuftändig, die Räumung von Wafferläufen 
im Sintereffe der Schiffahrt aufzugeben,?) fie find auch nicht befugt, die ftreitige 
Näumungslaft unter den Betheiligten für die Zukunft zu vertheilen,?®) vielmehr 
fann die Näumung ftetS nur für den Einzelfall angeordnet werden.) Führt 
eine polizeiliche Räumungsanordnung in Folge ihrer Ausführung den Grund- 
jtücken dritter PBerfonen Wafjer zu, jo find auch diefe zur Anfechtung auf dem 
Wege des 8 66 berechtigt.) Die Klagen der bei der Erhaltung der Vorfluth 
Betheiligten gegen die zur Grabenunterhaltung Verpflichteten fünnen feine Ent- 
jceheidung der Frage, ob und wie zu räumen tft, ewzielen, jondern nur auf die 
Anerkennung der öffentlich-vechtlichen Räumungsverpflichtung gerichtet werden, 
da die Entjcheidung darüber, ob und wie geräumt werden muß, dem polizei 
lichen Gebiete angehört.) Die Klage geht auch nicht gegen denjenigen, der ein 
zu befeitigendes Abflußhinderniß hergeftellt hat.?”) 

) Entf. d. D.B. ©. vom 9. Juli 1894 XXVI 249. 

7) Bergl. Entich. d. D. 3. G. vom 29. Dftober 1894. Nr. III 1175. 

®) Gntfeh. d. D. 8. &. vom 30. Mai 1877 II 281. 
>) Gntjch. d. DO.Q. ©. vom 29. September 1885. XII 805. 
>) Entidh. 8. D. B. ©. vom 9. Zuli 1894 XXVI 249., 

>) Entje. d. DO. B. ©. vom 9. Februar 1878 III 217. 
>», Entfch. d. DO. B. ©. vom 4. Mai 1893 XXV 282. 
>”) Entjeh. d. ©. B. ©. vom 3. Oftober 1895 XXVIIL 278.
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Die Beltimmung in $ 7 Abj. 2 des Gejeges über die Benußung der 
Privatflüffe vom 28. Februar 1843, wonach bei einem Streit über die Näumungs- 
pflicht unter den Betheiligten die Näumung einftweilen nad) Maßgabe des Be- 
fisftandes zu bewirken ift, ift durch den $ 66 aufgehoben. Auf den Belißjtand 
fommt e3 nicht an und eine vorläufige Verpflichtung zur Räumung mit Rück 
ficht auf denfelben giebt e3 nicht mehr.?®) 

Auf öffentliche Flüfje bezieht fich der S 66 überhaupt nicht, ihre Räumung 
fan daher auch nicht auf Grund diefes Paragraphen dem Fiskus gegenüber 
erzwungen werden.??) | 

Nicht unter die Bejtimmungen des $ 66 fallen nach Abjat; 6 desjelben die 
Gräben, Bäche und Wafferläufe im Bezirke eines Deichverbandes. Diefe Aus: 
nahmebejtimmung unterftellt indejjen die innerhalb eines Deichverbandsgebietes 
vorhandenen Gewäfjer der bezeichneten Art nicht fehlechthin Lediglich wegen ihrer 
Belegenheit der Zuftändigkeit der mit der Ausübung der örtlichen Deichpolizei 
betrauten Dxgane des Deichverbandes. CS gilt dies vielmehr nur für die- 
jenigen Wafferläufe, deren Unterhaltung und Beauffichtigung durch gefegliche 

oder jtatutarifche Vorfchriften ausdrücklich den Organen des Deichverbandes zu- 
gewiejen ift.?%) (Siehe das Nähere unter „Deichbauten“. 

IV. Die Shuß- und Hegulitungsbauten. 

Das Allgemeine Landrecht ftellt in $ 79 Tit. 15 Th. IT den Sab auf, 
daß der Staat gegen die ihm zufommende Nutung der fehiffbaren Gewäfler 

verpflichtet 1jt, für die zur Sicherheit und Bequemlichkeit der Schiffahrt nöthigen 

Anftalten zu forgen. Diejfe Bejtimmung formulivt Lediglich eine dem Staate 

aus feiner Zandeshoheit begriffsmäßig zufallende Aufgabe, ein im Wege polizei- 
licher Anordnung oder gerichtlicher Klaganftellung verfolgbares Recht erwächit — 
von bejonderen Titeln abgefehen — aus $ 79 für einen Dritten nicht, es fteht 
nur negativ feit, daß amderweite PVerjonen oder Verbände nach allgemeiner 
Nechtsregel für die Negulivung der öffentlichen Ströme nicht in Anfprnch ge 

nommen werden fönnen.?') Die Strompolizei ift Sache der Landespolizeibehörde, 

welche auch für die Meberwachung der öffentlichen Ströme in gefundheitspolizei- 
licher Beziehung, die Fernhaltung der dem Bublitum nachtheiligen Verunreini- 
gungen und die Beltimmung über die Benugung der Ströme zur Aufnahme 
unveiner Abflüfjfe zuftändig it. Die Durchführung der Strom= und Ufer-Bauten 
im Wege der Aufjtellung fyitematischer Regulirungspläne hat exit jeit dem Ende 
der fiebziger Jahre begonnen; die Grundlage für die Negulivung der Weichjel und 
die Bewilligung der hierfür erforderlichen Mittel bilden die nachftehenden, dem 

Landtage der Monarchie vorgelegten Denkfchriften, in welchen die betreffenden, 

2°) Gntjch. d. DO. B. G. vom 25. September 1897 XXXIL 266. 
>») Entjeh. d. DO. 3. &. vom 20. Februar 1895 XXIV 280. 

>), Entfch. d. D.B. G. vom 20. Februar 1893 XXIV 250, vom 19. September 1895 
XXVIII 262, vom 13. Januar 1896 XXIX 272. 

>) Entjch. d. DO. 3. ©. vom 26. September 1888 XVIL 291.
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in die einmaligen und außerordentlichen Ausgaben des Etats der Bauverwaltung 
eingeftellten Bofitionen näher begründet werden. 

Es find dies für die Weichfel: 
‚1. Die am 3. November 1879 überfandte Denkjchrift vom Dftober 1879, 

betreffend die Negulivung der Weichjel, der Oder, der Elbe, der Wejer 
und des Nheins (Anlagen zu den Berhandlungen des Abgeordneten- 
haufes Leg.-Ber. 1879—80 Bd. 1 ©. 601). 

2. Die am 29. Januar 1894 überfandte Denkfchrift vom Dezember 1893, 

betreffend die für die Vollendung der planmäßigen Nequlivung der 
größeren fchiffbaren Ströme und Flüffe in Preußen erforderlichen 
weiteren Aufwendungen (Anlagen zu den Verhandlungen des Abge- 
ordnetenhaufes Leg.-Per. 1893—94 Bd. 2 ©. 619). 

3. Die am 5. Januar 1900 überfandte Denkjchrift, betreffend die in der 
\ Heit vom 1. April 1897 bis zum 31. März 1899 erfolgten Bauaus- 

führungen an denjenigen Wafjerjtraßen, über deren Negulivung den 
Landtage bejondere Borlagen gemacht worden find Nr. 19 der Drud- 
fachen des U. 9.). 

Sn der erfterwähnten Denkfchrift wird ausgeführt, daß mit der eigentlichen 
Negulivung einzelner Stromftrecen innerhalb des Negierungsbezivts Mlarien- 
werder exit jeit dem “Jahre 1832 vorgegangen ift und daß die von da ab bis 
zum Ende des Jahres 1875 ausgeführten Arbeiten einen Koftenaufwand von 
rund 6 Millionen Mark erfordert haben. m diefem Betrage find die etwa 
4 Millionen Mark ausmachenden Koften nicht mit einbegriffen, welche während 
diefer Zeit für die Unterhaltung der angelegten Werke, für Befeitigung der 
Schiffahrtshindernifje u. j. w. verausgabt worden find. Die Minimal-Fahr: 
wajjertiefe der vegulivten Strecken wurde während diejer Arbeitsperiode um 
reichlich 0,2 m vergrößert. Fir die völlige Negulivung der in dem Negierungs- 
bezivt Marienwerder gelegenen Weichjelftrecle wurde eine Gejammtjumme von 
8 500 000 Mark als erforderlich bezeichnet und eine Bauzeit von 14 Jahren voraus- 
gejeßt. Das Ziel der Negulivung ftellte fich al8 die Ausbildung einer durch- 
gängig geringften Fahrwafjertiefe von 1,67 m, bei einem Wafjerftande von 
0,50 m iiber Null des Begels zu Kurzebrad dar. Die für die Arbeiten im 
Negierungsbezivt Marienwerder bejtimmte Summe war bis zum Schluß des 
Nechnungsjahres 1890—91 ganz zur bejtimmungsmäßigen Verwendung gelangt. 

Sm Laufe der erwähnten Bauperiode war indejjen die Ausführung eines 
Durchftiches durch die Binnennehrung unterhalb des Danziger Hauptes endgültig 
feitgefegt und nunmehr auch ein Negulivungsplan für die Getheilte Weichjel bis 
zum Danziger Haupt und für die Nogat bis zur Einlage aufgeftellt worden. 
sn einem dem tat der Bauverwaltung für das Etatsjahr 1886/87 beige- 
gebenen Nachtrage zu der Denkffchrift von 1879 wurden die Koften für den 
Ausbau diefer Stromftrede auf 6 892 000 ME. angegeben, in welcher Summe 
jedoch 350.000 ME., welche im Jahre 1885/86 hierfür aus dem Oxdinarium 
bereits in Verwendung waren, mit einbegriffen evfchienen, jo daß nur noch) 
6 542 000 ME. bereitzuftellen blieben. Geplant wurde die Einfchränfung der 

 Getheilten Weichjel bis auf 250 m und der Nogat bis auf 125 m Breite bei
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Mittehwafjer. Für die Negulivung der Getheilten Weichfel und der Nogat im 
Regierungsbezivf Danzig wurden bi8 zum Schluß des Nechnungsjahres 1892/93 
in den außevordentlichen Ausgaben zufammen 6300 000 Mt. zur Berfügung 
geftellt; wirklich verausgabt waren bis zum 31. März 1893 für die NRegulivung 
der Weichjel und der Nogat — abgefehen von den 1885/86 aus den Ordinarium 
entnommenen 350 000 ME. — rund 14774000 ME. 

Unabhängig hievvon wurde die Staatsregierung durch das Gefeß, betreffend 
die Negulivung der Stvomverhältnifje in der Weichjel md Nogat, vom 20. Juni 
1888 (6. ©. ©. 251) zur Ausführung nachftehender Anlagen ermächtigt: 

a) Herftellung eines Durchftichs für den Weichfelftwom durch die Danziger 
Binnenmehrung auf der Linie Einlage—Ditfee nebft Bedeichung und 
Molenanlagen, jowie Molen- und Dünenbauten zur dauernden Offen- 
haltung der Mündung der Danziger Weichjel bei Neufähr, 

b) Schiffahrtsanlagen zur Verbindung des Durchftichs mit der Danziger 
MWeichjel, 

c) Durchdeichung der Danziger Weichjel und Zurücklegung der Strom- 
deiche des Linken Weichjelufers bis zur Gemliger Wachtbude aufwärts, 

d) Durchdeichung der Elbinger Weichjel mit Anfhluß an den vechts- 

feitigen Durchftichsdeich und die Stromdeiche des Großen Marienburger 
MWerders, 

e) Herftellung eines Eiswehres in der oberen Nogat bei Kittelsfähre. 
Der Höchftbetrag der für diefe Anlagen zur Verfügung geftellten Mittel 

war auf 20 Millionen Mark bemefjen, die Ausführung indefjen in $ 2 des Ge- 

jeßes an die Bedingung gefnüpft, daß durch einen auf Grundlage des Deichgejeges 
von 28. Januar 1848 gebildeten Deichverband die Aufbringung eines Kojten- 
beitrages von 7 230 000 ME. umd, die Uebernahme der fünftigen Unterhaltung 
der unter a, c und d aufgeführten Anlagen ficher geftellt werde. Diefer Be- 
dingung ift durch die Errichtung des Weichjel-Nogat-Deichverbandes genügt, 
dejfen Statut unter dem 20. Juni 1889 die Allerhöchite Beftätigung erhielt. 
(Außerordentliche Ausgabe des Amtsbl. d. Reg. zu Danzig vom 24. Juni 1889.) 

Mit Rücjicht auf die umfangreiche und eigenartige Aufgabe, welche der 
Bauverwaltung durch das Gejeg vom 20. Juni 1888 erwuchs, wurde die Aus- 
führung derjelben durch das erwähnte Statut ($ 4) einer befonderen, unter der 
Oberleitung und Aufficht des Ober-Präfidenten dev Provinz Weltpreußen ftehenden 
Behörde übertragen, welche die Bezeichnung: „Ausführungs-Kommiffton für die 
Negulivung der Weichjelmündung” erhielt und fich aus einem Königlichen Ber: 
waltungsbeamten als VBorfigenden, einem Königlichen Baubeamten und den Deich- 
hauptleuten und Deichinfpektoren der den Weichjel-Nogat-Deichverband demmächit 
bildenden drei Sonderverbände — de3 Danziger, Marienburger und Elbinger 
Deichverbandes — zufammenjeßte. Die Kommiffion ift auch gegenwärtig noch 
in Wirffamfeit. (Vergl. den Abjehnitt Deichbauten.) 

Während das in der Denkfchrift für 1886/87 für den Regierungsbezirk 
Danzig in Ausficht genommene Ziel bis zum Schluffe des Jahres 1893 durch: 
weg erreicht wurde, erwies fich für die Strecke innerhalb des Negierungsbezirts 
Marienwerder eine insbefondere durch den verwilderten Zuftand der vufftichen 

28
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MWeichjelftrecfe erforderlich gewordene Nachregulivung mit einem Koftenaufwande 
von insgefammt 11960 000 ME. als unerläßlich, woneben noch für ein entlang 
der Budenfampe an der Nogat geführtes Deckwerf 85 000 ME. bejonders be- 
willigt wurden. 

Die Wiederherftellung der durch den jcehweren Eisgang im Frühjahr 1897 
außergewöhnlich befchädigten Uferwerfe der Weichjel und Nogat hat einen außer- 
ordentlichen Zufchuß von 1560 000 ME£. erforderlich gemacht, der auf die Etats- 
periode 1898/1900 vertheilt ift. 

Die durch das Gejeg vom 20. Juni 1888 in Ausficht genommenen Ar- 
beiten find bis auf die Herftellung des Eiswehres ausgeführt. Bezüglich der 
weiter geplanten Arbeiten darf auf die Denkchrift vom 5. Janıar 1900 Bezug 
genommen werden. 

Wenngleich die Aufgabe des Staates hinfichtlich der öffentlichen Ströme 
gejeglich auf die Erhaltung und Förderung der Schiffbarfeit befchräntt ift, jo ift 
es jelbjtverftändlich, daß bei der Ausführung der Strombauten auch die nterefjen 
der anliegenden Grumdbefiger, Gewerbetreibenden, Fifcher und jonftiger Be- 
theiligter nicht nur gefchont, jondern auch foweit angängig gefördert werden. 
Auf der anderen Seite ift die Steombauverwaltung binfichtlich der Art und des 
Umfanges der Negulivungen völlig unabhängig, diefelben erfolgen Lediglich nach 
dem Exmefjen der Staatsregierung. 

Borjchriften allgemeiner Art, durch welche die Gemeinden oder weitere 
Kommmmalverbände ihrerfeitS zur Ausführung von Waffer- und Uferbauten am 
Strome verpflichtet werden, bejtehen für das Weichjelgebiet nicht. Ebenfo wenig 
find diefelben zu Aufwendungen oder Beiträgen für derartige Negulivungen ver: 
bunden, was indefjen ein Hand in Hand gehen des Staates mit der Provinz 
oder jonftigen Kommmmalverbänden unter finanzieller Betheiligung der Tegteren 
mit Niückficht auf bei ihnen obwaltende Sonderintereffen nicht ausjchließt. Bei- 
jpielsweife hat die Weftpreußifche Brovinzialverwaltung für die Strombauten in 
der Münfterwalder Niederung einen erheblichen Koftenbeitrag beigefteuert, weil 
dieje gleichzeitig der Sicherung einer am Steome entlang führenden Provinzial- 
chaufjee zu Gute famen. 

Die Grundlage für die Thätigfeit des Staates bei der Negulivung der 
öffentlichen Ströme bildet das Geje, betveffend die Befugniffe der Strombau- 
verwaltung gegenüber den Uferbefigern an öffentlichen Flüffen, vom 20. Auguft 
1883 (©. ©: ©. 333). Nah $ 2 a.a. OD. find vor Feititellung der nicht bereits 

früher endgültig fejtgeftellten Pläne oder vor der Abänderung endgültig feit- 
gejtelltev Pläne die Betheiligten zu hören. Ihre Anhörung Fann unterbleiben, 

wenn die Ausführung dev Negulivung nicht ohne überwiegenden Nachtheil für 
da3 Gemeinwejen ausgejegt werden fann. Die Anhörung der Betheiligten — 
Uferanlieger, Fijchereiberechtigte, Deichintereffenten u. j. w. — erfolgt unmittel- 
bav nach Aufftellung des Projekts durch den Lofalbaubeamten. Befchräntt fich 

der Kreis der ntereffenten nicht auf einzelne bejtimmte PBerfonen, jo muß eine 
öffentliche Bekanntgebung des Termins zur Vorlage der Regulivungspläne und 
Geltendmachung etwaiger Einfprüche ftattfinden. In der Bekanntmachung ift 

zugleich eine Frift zu beftimmen, innerhalb deren die Pläne beim Lofalbaubeamten
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eingejehen und Einfprüche fehriftlich eingereicht werden fünnen. Ueber den Ver- 
lauf de3 Termins ift eine amtliche Verhandlung aufzunehmen und nebft den 
Unterlagen und einer Begutachtung etwa erhobener Einwendungen bei Ueber- 
veihung der Negulivungspläne der Nevifionsbehörde vorzulegen.) Die Ver- 
handlung hat den Zwec, Bedenken feftzuftellen, welche nach der befonderen 
praftiichen Kenntniß der mit den Verhältniffen der fraglichen Stromftreefe durch) 

langjährigen Aufenthalt befonders vertrauten Verfonen den geplanten Maßnahmen. 
gegenüber obwalten und weiter die Art und den Umfang etwaiger Entjehädigungs- 
anjprüche Klar zu legen. 

Einen Anjpruch auf Berückfihtigung der geltend gemachten Einwendungen 
bejigen die Gehörten nicht, wegen Einziehung und Beeinträchtigung ihrer Brivat- 
rechte fteht ihnen lediglich ein im ordentlichen Nechtswege verfolgbarer Exrjab- 

anfjpruch zu.??) 

Eine Verpflichtung des Staates, für die Negulivung der nicht öffentlichen 

Slüffe einzutreten, bejteht für das Gebiet des Allgemeinen Landrechts nicht. Der 
Staat kann fich indeffen der Aufgabe nicht entziehen, den Schäden der Land- 

wirthichaft durch die mangelhafte Pflege und den verwilderten Zuftand der 
Brivatflüffe da entgegenzutreten, wo die noch nicht fehiffbaren Flüffe nach ihrer 
räumlichen Ausdehnung und Gewalt für ihre Korrektion Maßnahmen erfordern, 
deren Koften die Leiftungsfähigfeit der Anlieger weit überjteigen oder wo an fich 

unbedeutende Wafjerläufe in Folge bejonderer Verhältnijje ebenjo verheevend 

wirken, wie fie jchwer in Schranken zu halten find, wie dies beijpielsweife bei 

den jchlefifchen Bergflüffen der Fall ift. (DVergl. die Denkjchrift des Mlinifters 
für Landwirthfchaft, Domänen und Forften, betreffend Flußregulivungen im 

ntereffe der Landeskultur, vom 26. November 1882, Anl. zu den Verhandlungen 

des Abgeordnetenhaufes Leg.-Ber. 1882/83 Bd. 1 ©. 93.) Ein Vorgehen nacı 
diefer Richtung hin bedingt bei dem Mangel allgemeiner diesbezüglicher Nechts- 

vorfchriften immer den Erlaß eines Spezialgefeges oder die Einftellung ent- 
fprechender Aufwendungen in den Etat. 

V. Die Deichbauten. 

1. Aeltere Verordnungen und Gefeße. 

Diefelbe Nothwendigfeit der Selbjterhaltung, welche den Deutjchen Orden 
das Schwert in die Rechte gab, um fich feiner Feinde zu ewehren, Land und 

Leute zu fehügen und feine Hervfchaft weiter auszudehnen, zwang dem Weichjel- 

foloniften den Spaten in die Hand zur Sicherung von Haus und Hof, zur Er 

haltung des dem Strome abgerungenen Grmdbefises und zur Gewinnung neuer 

Befiedelungs- und Bewirthichaftungsflächen. 
Der Deutjche Orden wußte die hohe Bedeutung dev Deichbauten für das 

Weichfelgebiet voll zu winrdigen und diefe dadurch zu fördern, daß ev bei dem 

2) Bergl. die Ausführungs-Anmweifung des Minifters der öffentlichen Arbeiten vom 

7. September 1883 (M. BL. f. 8.1. ®. ©. 237. 

3) Bergl. auch Mahraun, „Das Strombauverwaltungsgejeß”. 

28*
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Deichbau und der Vertheilung der Deichlaften von dem deutjchrechtlichen Grund- 
fage der allgemeinen Deichpflicht ausging, nach welchem jedes Fulturfähige und 
dic die Emdeichung geichügte Grumdftüct zur Unterhaltung der jchügenden 
Deiche und ihrer Nebenanlagen gehalten war, ohne Rückicht auf die Perjon 
feines Befigers und die rechtliche Natur der demfelben über dies Grumdftüc zu- 
ftehenden Verfügungsbefugniß. 

Zahlreiche, einzelnen Ortfehaften und Grundbefigern ertheilte Privilegien 
enthalten auch Bejtimmungen Hinfichtlich der Deichlaften, zumeift jedoch nur in 
den Fällen, in welchen eine Abweichung von der allgemeinen Deichpflicht zu 
Gunften des Belichenen feitgefegt werden jollte. Auch die Geftaltung und Ber- 
waltung der einzelnen Deicheinrichtungen wurde von den Beamten des Ordens 
überwacht und beeinflußt. Beifpielsweife ift das demmächit von Sigismund IM. 
von Polen unter dem 11. Auguft 1593 beftätigte Statut über die Dammverfafjung 
des Gr. Marienburger Werders, welches 1461 von den Deichgejchworenen auf- 
gejegt wurde, von dem Ordensvogt zu Lesfe genehmigt. 

m Uebrigen entwicelte fich das Deichwefen unter der Ordensregierung 
in fehr verfchiedener Weife, theilweife nahm fich erjtere der Deichbauten jelbit 
an, theilweife trafen die größeren Städte fir die Bedeichung ihres den Strom- 
angriffen ausgejeßten Gebietes felbftändig Fürforge, theilweife vereinigten fich 
Ortfehaften des platten Landes zu Sammtgemeinden, einzelne Grundbefiter 
zu Deichjozietäten behufs gemeinfchaftlicher und einheitlicher Sicherung ihrer 
Ländereien. 

Snnerhalb der eingedeichten Bezirke ftellte fich das Bedinfniß heraus, auch 
zur Abführung des Binnenwafjers bejtimmte Anftalten zu fchaffen und zu unter- 
halten. Der Orden ließ nach diefer Richtung Hin den ntereffenten freieren 
Spielraum und es bildeten Sich zumeift im Anschluß an die vorhandenen 
Deicheinrichtungen Schliefanftalten, für deren Erhaltung Schlicfozietäten Sorge 
trugen. 

Diefer Verjchiedenheit der thatfächlichen Verhältnifje entjprechend, entjtand 
für die Bezirke der Deich- und Schlickjozietäten ein eigenartiges, auf Privilegien, 
Gewohnheiten und gejchriebenen Beftimmungen beruhendes Necht, welches in 
einzelnen Fällen zufammengeftellt wurde und die landesherrliche Beftätigung erhielt. 
Sp war e3 der Fall mit der fogenannten Zandtafel des großen Danziger 
Werders, welche 1526 Namens des Volnifchen Königs beftätigt wurde. Da, wo 
die Deichjoztetät mit den fommumnalen Verbänden zufanmenfiel, fanden die auf 
das Deichrecht bezüglichen VBorfchriften in die Ordnungen der leßteren Auf- 
nahme. Die Dorfsordnung des Ellerwaldes, welche am 3. Mai 1623 von dem 
Nath zu Elbing erlaffen und im Jahre 1754 vevidirt ift, bezeichnet e8 in 
Kapitel 2 Artikel III als das Amt der Schulzen und Nathleute, „auf die all: 
gemeine Wirthichaft des Dorffs, als Thämme, Ufer, Häupter, Mühlen, 
Schlenfen, Graben, Brücden, Trifften und was dem anhängig” fleißige Aufjicht 
zu haben und alles im richtigen und fertigen Stande zu erhalten. Kapitel 5 
enthält unter ‘der Weberfchrift. „Won Mühlen, Schleufen, Graben und Thämmen“ 
die bejonderen Vorjchriften über die abzuhaltenden Schauen und die im Anfchluß 

am diefelben zu treffenden Maßnahmen. Den Anhang zu diefer Ordnung bildet



in 

die „Revidirte Thamm- und Eifwach-Ordinance vom Jahre 1743" (abgedruckt 
bei Leman, Provinzialvecht der Provinz Weftpreußen Band IT Seite 42 flgde.). 
‚sn einzelnen Dammfozietäten trugen die Statuten die Form von Verträgen, in 
noch anderen, wie der Schweger, Graudenzer und Mewer Niederung, waren bis 
in die neuefte Zeit gejchriebene Ordnungen nicht vorhanden. 

Eine allgemeine Strom-, Deich- und Uferordnung fehlte bis zum Erlaß 
de3 Deichgejeges von 28. Janıar 1848 für das Weichfelgebiet; die „erneuerte 

und verbejferte Dammordnung zur Unterhaltung der Weichfeldämme in der 

Marienwerderfchen Ptiederung” vom 30. März 175534) hatte nur fir einen 

Eleinen Theil der Weichjelniederungen Geltung.) Diejelbe geht davon aus, 
daß das Geld zum Dammbau aus der Königlichen Kaffe hergegeben und 
daß, jo lange diefer Zuftand dauert, auch die gefammte Verwaltung feitens der 
Königlichen Beamten geführt wird. Die Beftellung des Dammmeifters und des 

Baufchreibers ift Sache des Staates, erjterer erwählt die Nelterleute, die ebenfo 

wie die Dorfichußzen zu den Schauen zu erfcheinen haben. Der einen Schau 
wohnt der Ober-Deichinfpeftor bei, bei ftädtifchen Dämmen it der Magiftvat 
zuzuziehen. Die technifche Leitung führt der Ober-Deichinfpektor; einmal im 

Sahre hat der Departementsrath den Damm zu bereifen und Eleine Mängel al3- 
bald jelbjt abzuftellen; alle wichtigeren Angelegenheiten, insbejondere die Genehmi- 
gung des jährlichen Arbeitsplanes find Sache der Krieges: und Domänen- 
Kammer. 

Die Leiftung des Staates bejchränfte fich im Wefentlichen auf die Be- 

fchaffung von Holz und Fafchinen und die Bejtreitung der Verwaltungs und 
der technischen Koften. Die Erde mußte von den anliegenden Sutereffenten her- 
gegeben, von ihnen auch die nöthigen Hand- und Spanndienjte geleijtet werden. 
Leßtere waren Gemeindejache. Bei gänzlichem Einfturz jollte auch die Exde be- 

zahlt werden und die gefammte Niederung fir die Anfuhr eintreten. 
Sn Kapitel III war das Verfahren bei Eisgang und Hochwaffer geregelt, 

in Kapitel IV vorgejchrieben, was bei Deichbrüchen und Einftürzen zu veran- 

laffen jei. Im Kapitel V waren die Beftimmungen über die Weidenkultur im 
Außendeich enthalten, während nach Kapitel VI eime zuc Unterhaltung des 
Dammes dienende Pfahlkaffe durch regelmäßige Beiträge der \nterefjenten ges 

bildet werden follte. Aus dem Beltande diefer Kaffe jollte. dem Dammmeijter 

ein Theil des Gehalts gewährt, auch bei bejtimmten Veranlafjungen Diäten an 
die Aelterleute gezahlt werden. Kapitel VII enthielt die Borjchriften über die 
„Wafferlofungen oder Hauptabzugsgräben". 

2. Deichgejek vom 28. Januar 1848. 

Die Grundlage für das neuere preußifche Deichrecht bildet daS Gefjeh über 
das Deichwefen vom 28. anıar 1848 (6. ©. ©. 54). In demjelben wird 

unterjchieden zwijchen den Deichen, die zu feinem Deichverbande gehören und 

> pgedruct bei Nabe: Sammlung Preußifcher Gefege B. I Abth. ILS. 431. 

35) Vgl. Leman a. a. D. Th. II ©. 63.



— 4358 0 — 

denjenigen, welche zu einem jolchen Verbande vereinigt find. Hinfichtlich der 

erfteren verfolgt das Gejeß einen doppelten Zweck: e8 verhindert die Errichtung 
folder Deichanlagen, welche einen fehädigenden Einfluß auf die Hochwaffer- 
verhältniffe üben können umd fichert die Wiederherjtellung derjenigen verfallenen 

oder zerftörten Deiche, deren Erhaltung im ynterefje der Abwendung oder Be- 
fchränfung von Hochwaffergefahren Liegt. jun formeller Beziehung werden die 
beiden Deichgruppen infofern verjchieden behandelt, al3 die Befugnifje der 

Negierung bezüglich der zu feinem Deichverbande gehörigen Deiche durch S 96 
des Zuftändigfeitsgefeges vom 1. Auguft 1883 auf den Bezivfsausjchuß über- 
tragen worden find, während für die Deichverbände der Negierungspräfivent nach 
wie vor zuftändig geblieben ift. Nach S 97 des Zuftändigfeitsgefeges fünnen 
indejfen Befugniffe, welche hinfichtlich der Deichverbände den Bezivksregierungen 

übertragen find, den Kreisausfchüffen, Bezivksausfchüffen oder Provinzialräthen 
überwiejen werden. 

$ 1 de8 Deichgefeges bejtimmt ganz allgemein, daß Deiche oder ähnliche 
Erhöhungen der Erdoberfläche, welche die Ausbreitung der zeitweife aus ihren 

Ufern tretenden Gewäfjer bejehränfen, in der ganzen Breite, welche das Wafjer 
bei der höchjten Weberjchwemmung einnimmt (Smundationsgebiet), nur mit aus- 
drücflicher Genehmigung neu angelegt, verlegt, erhöht, fowie ganz oder theilweife 

zerftört werden dürfen. Auf Maßregeln diefer Art, welche in Nothfällen und 

nur für die Dauer der Gefahr getroffen werden, findet diefe Vorfchrift Feine 
Anwendung. 

Die Beftimmung des S 1 bezieht fich nicht nur auf öffentliche, fondern 
auch auf Brivatflüffe und nicht mur auf große Binnen- und Niederungsflüffe, 

die wiederholt und regelmäßig zu bejtimmten Jahreszeiten anwachjen und Ueber- 
Ichwenmumgen verurjachen, jondern auch auf Gebirgswäfler, die zeitweife, wenn . 
auch in größeren Zwilchenräumen, jo doch mit einer gewiffen Negelmäßigkeit 
aus ihrem Ufern treten und emen Landftrich unter Wafjer jegen. Eine Be- 

jchränfung des mundationsgebietes ift vorhanden, wenn die Erhöhung der Erd- 
oberfläche einen Raum bedeckt, den fonft das aus den Ufern tretende Waffer 
einnimmt’) 

Unter den deichähnlichen Erhöhungen der Erdoberfläche find nicht nur 
aus Erde bejtehende, technifch nach Art der Dämme hergeftellte Vorrichtungen zu 

verftehen, jondern alle natürlichen oder finftlichen Erhöhungen, die dem Andringen 
des Wafjers deichartig entgegenftehen und jene Ausbreitung bejchränfen. Zweifel- 
haft fan es fein, ob unter den Begriff auch Gebäude fallen. Jedenfalls find 

in denjelben Mauern, Brückenpfeiler, Zäune und dergleichen einzurechnen.:”) 

Die bloße Wiederhertellung ganz vder theilweife zerftörter Anlagen, die 
bereits vor Erlaß des Deichgejeges bejtanden oder jpäter die vorgejchriebene 
Genehmigung erhalten haben, bedarf Feiner Genehmigung auf Grund des 
Ss: 120. 0,8 

>») Entjeh. d. D. 8. ©. vom 10. März 1892 XXIII 249. 

”) Bergl. Rundverfügung des Minifters für Landwirthfchaft 2e., der öffentlichen 

Arbeiten und des Innern vom 30. Auguft 1897, M. BL. fd. 1. B. ©. 191.
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Bauliche Anlagen find überdies nach Maßgabe des lokalen Baurechts von 
der Erlaubnig dev Ortspolizeibehörde abhängig, bei deren Nichteinholung er= 

forderlichen Falles die Abänderung oder Befeitigung der Baulichkeiten auf Grund 
dev SS 71,72 Tit. 8 Th. I Allg. 2. N. polizeilich veranlagt werden kann. 

Unberürt bleibt auch die auf S 10 Tit. 17 TH. 11 Allg. 2. NR. gegründete 
Berechtigung der Orxtspolizeibehörden einer unmittelbaren Gefahr gegenüber die 
Bejeitigung oder Umgeftaltung Ichädigender Anlagen mit den ihr gejeglich zu 
Gebote jtehenden Mitteln zu erzwingen. 

Wer den Veftimmungen des $ 1 de Deichgefebes zumiderhandelt, kan 
nach Abjfab 2 mit einer Geldbuße bis zu 150 ME. beftvaft und, wenn exforder- 
lich, von dem Negierungspräfiventen zur Wiederherjtellung des früheren Zuftandes 
angehalten werden. °*®) 

Der Genehmigung durch den Bezivksausfchuß hat die Anhörung der Be- 
theiligten vorauszugehen; ift der betheiligte ntereffentenfreis nicht genau zu be- 
grenzen, jo hat ein öffentliches Aufforderungsverfahren in der durh S2a.a.O. 
vorgejchriebenen Form ftattzufinden. 

Die Genehmigung zu einer Anlage, Verlegung oder Erhöhung ift nach 
S3.a. a. D. zu verfagen, wenn nach dem Urtheile des Bezivksausfchuffes das 
nothwendige Abflußprofil des Hochwafjers dadurch bejchränft werden würde. Die 
Bejchwerde gegen den Bejchluß des Bezivksausjchuffes geht nach $ 96 des Zu= 
ftändigfeitsgefeßes an den Minifter für Landwirthichaft, Domänen und Foriten, 
dejjen Entfceheidung endgültig tft. 

Die Wiederheritellung fehon vorhandener zum Schuße der Ländereien mehrerer 
Befier dienender Deiche, welche ganz oder theilweije verfallen oder durch Itatur- 
gewalt zerftört find, kann durch den BezivkSausfchuß gefordert werden, der in 
Anjehung der Deiche diefer Art auch die Maßregeln vorjchreiben darf, welche 
erforderlich find, um deren Erhaltung in ihrem bisherigen Umfange und Zus 
Stande zu fichern (Sta. a. D.). Diejelbe Behörde ift ermächtigt, die zur Erhal- 
tung oder Wiederherftellung der Deiche Verpflichteten hierzu durch Exrekution an- 
zuhalten. St e8 ungewiß oder ftreitig, wer als PVflichtiger anzufehen tft, jo kann 
der Bezirsausfhuß nach S 6 a. a. DO. die nothwendigen Leiftungen interimiftifch 
von demjenigen fordern, welcher den Deich feither unterhalten hat. ft diejer 

unbefannt oder nicht Teiftungsfähig, jo Eönnen die Grundbefiger, deren Grund- 

ftücfe nach dem Ermefjen der Behörde durch den Deich gejchüt werden, und 

wenn diefe Ermittlung der Sachlage gegenüber zu langwierig fein follte, die 
fänmtlichen Gumodbefiger derjenigen Orxtfchaften, in deren Ortsfeldmarf oder 

Gemeindebezivf der Deich belegen ift, nach VBerhältniß ihres Grundbefiges zu 
den nöthigen Leiftungen angehalten werden. Das Weitere hinfichtlich der Durch- 

führung diefes Verfahrens, der Bejchwerdeerhebung der Herangezogenen und die 
Geltendmachung der diefen zuftehenden Erjaganfprüche gegen die eigentlich Ver- 
pflichteten im Nechtswege enthalten die SS 7 und 8 a. a. D. in Verbindung 
mit $ 96 des Zuftändigfeitsgefeges vom 1. Auguft 1883 und den SS 51 md 
122 de3 Landesverwaltungsgejeges vom 30. juli 1883. 

=) ) Zuftändig tjt Der Sreameung Deinen! al8 Landespolizeibehörde. ntjch. d 

D.3. 6. vom 8. Dftober 1885 und 8. März 1890 XII 321 bezw. XIX 308.
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Die dem Bezivtsausfchuß Durch S 4 des Deichgejeges ertheilte Befugniß 
erftrectt fich nur auf Deiche im technifchen Sinne diefes Wortes, nicht aber auch) 

‚auf deichähnliche Erhöhungen der Erdoberfläche. Beijpielsweife findet S 4 auf 
Dammmege, deren Herftellung lediglich durch das Verkehrsintereffe behufs 
Sicherung des Weges gegen Zerftörung hervorgerufen war, feine Anwendung”). 

3. Die Deichverbände. 

&3 liegt in der Natur der Sache, daß der Einzelne nur felten in der 
Lage fein wird, fich aus eigener Kraft durch Deichbauten gegen die Hochfluthen 
zu fchügen und daß insbejondere an den großen Strömen Anlagen diejer Art 
mit einem die Kraft und das Bermögen des Einzelbeitgers überfteigenden Koften- 
aufwande verbunden find. Der Schwerpunkt des Deichwejens hat daher von 
jehex in größeren Vereinigungen gelegen, welche der Eigenart der Berhältnijje 
entjprechend in den verfchiedenen Landestheilen eine bejondere Ausgeftaltung er- 
fahren haben. Gemeinfam war allen diejen Berbänden feit alter Zeit der 
Grundjaß, daß die Deichlaft an der gejcehügten Scholle haftet und eine mehr 
oder weniger ausgebildete Organifation der Ueberwachung und gegenjeitigen 
Hülfeleiftung. 

Die Nechtsverhältnifje der zahlreichen, aus einer Jahrhunderte langen Ent- 
wichung hervorgegangenen Deichjozietäten des Weichjelgebietes hatten durch das 
MWeftpreußifche Provinzialvecht feine Veränderung erfahren. $ 71 a.a. DO. be 
jtinmte, daß e8 in Anfehung der Unterhaltung der Deiche und Dämme bei den 
bejtehenden Einrichtungen und DVorfchriften fein Bewenden behalten jolle und 
enthielt im Webrigen nur in den SS 43, 44 Beftimmungen über die Deichpflicht 
der Kirchen und Bfarrgrumditücke. Auch das Deichgefeg vom 28. Januar 1848 
ließ in $ 23 die bei feiner Bublifation vorhandenen Deichordnungen und Statute 

in Kraft, behielt jedoch für alle diejenigen, bei denen e8 erforderlich erfcheinen 
jollte, eine Nevifton vor. Die Abänderung und Aufhebung follte nur unter 
landespolizeilichev Genehmigung erfolgen dürfen, ift aber in diefem Falle auch 
an Feinerlei Bejchränfungen gebunden. Dementjprechend haben im Laufe der 
Zeit bei einer großen Anzahl der bejtehenden Sozietäten derartige Nevifionen 
jtattgehabt, jo daß das durch das Deichgejeß gejchaffene Deichrecht auch bei den 
vorhandenen Verbänden Eingang gefunden hat. 

Obligatorifch find die Bejtimmungen des legteren für alle feit feinem Sn: 
krafttveten - gebildeten Deichgenofjenichaften; für die Abfafjung der unter feiner 
Herrichaft errichteten Statuten find die „Allgemeinen Beitimmungen für künftig 

zu erlafjende Deichjtatute” infofern maßgebend, als diejelben nach dem Aller- 
höchiten Exlaß vom 14. November 1853 in den neuen Deichjtatuten in Bezug 
genommen werden follen und in diefe nur noch die Iofalen Bejtimmungen über 
die auszuführenden Anlagen, das Deichkatafter, die Wahl der Nepräfentanten 
und etwaige durch die örtlichen Verhältniffe gebotene Abänderungen der „All 
gemeinen Beltimmungen” aufgenommen werden dürfen. Nach S 1 Nr. 4 des 
Gejeßes, betreffend die Bekanntmachung Tandesherrlicher Exlaffe durch die 

>) Vergl. Entfeh. des D. B. ©. t. ©. der Gemeinde Nieder-Leppersdorf gegen den 
Amtsvorjteher des Amtsbezirts Kreppelhof vom 15. Juni 189. Z.-N.IV C. 70/99.



— Mil — 

Amtsblätter, vom 10. April 1872 (©. ©. ©. 357) find die Statuten der 

Deichverbände und gebotene Abweichungen von dem Mufteritatut der Ge- 
nofjenjchaften zu Meltorationen durch Entwäfferung und Bewäfferung, jomwie die 
auf die Genehmigung diefer Statuten bezüglichen landesherrlichen Exlaffe mit 
vechtSverbindlicher Kraft durch die Amtsblätter befannt zu machen. *°) 

Nach S 11 de3 Deichgejeges jollen die Befiger der in einem Ueberfchwente- 
mungsgebiet belegenen Grundftüce Zweds gemeinfamer Anlegung und Unter- 

haltung der zur Abwendung gemeiner Gefahr oder zur erheblichen Förderung 
der Landesfultur erforderlichen Deiche und dazu gehörigen Sicherungs- und 
Meltorationswerfe unter Tandesherrlicher Genehmigung zu Deichverbänden ver- 
einigt werden. Die Fälle, in welchen eine folche Bereinigung insbejondere her: 

beizuführen ift, find in $ 12 des Nläheren dargelegt. Auch bereits beftehende 

Deichverbände, bei welchen ein gemeinjchaftliches Interefje hinfichtlich der Er- 

haltung ihrer Deiche obwaltet, können mit landesherrlicher Genehmigung nach 
S 14 a.a. D. zu einem Deichverbande vereinigt oder einer gemeinfamen Deich- 

verwaltung unterftellt und zur gegenfeitigen Unterftügung bei Brüchen oder außer: 

ordentlichen Bejchädigungen ihrer Deiche verpflichtet werden. 
Der Widerjpruch der Betheiligten, welche vorgängig zu hören find, fteht 

der Deichverbandsbildung nicht im Wege. Die Verhältniffe jedes Verbandes 
find durch ein landesherrlich zu vollziehendes Statut zu regeln, in welchem über 

die in $ 15 des Deichgefeges beftimmten Punkte) Feitjegung zu treffen tt. 

Das Verfahren bei der Bildung von Deichverbänden richtet fich nach der 

von dem Minifter für landwirthichaftliche Angelegenheiten erlafjenen nftruktion 
zur Bildung von Deichverbänden vom 24. Auguft 1850), welche insbejondere 

auch anowdnet, welche Unterlagen von dem hierfür zu beftellenden Kommifjar zu 
beichaffen find, um den Umfang des Eindeichungsgebietes und die darin bereits 
vorhandenen Schuganlagen, die Nothwendigkeit der Eindeichung, den allgemeinen 
Plan für diefelbe und die durch feine Ausführung vorausfichtlich erwachjenden 
Koften erjehen zu lafjen. Die Prüfung der Unterlagen, bei welcher die Inter- 

effen der Landeskultur, der Schiffahrt und der Strompolizei zu berückichtigen 

find, jowie die Einholung der Genehmigung der zuftändigen Minifter zu der 

0) Vergl. Verordnung über die Einrichtung der Amt3-Blätter in den Negierungs- 

Departements und über die Wublifation der Gefege und Verfügungen durch diefelben 

und durch die allgemeine Gefegfammlung, vom 28. März 1811 (6. ©. ©. 165.) 

1) 68 find Dies: 
a) Der Umfang des Spzietätszweckes, 

b) die Deichpflicht oder die Art und PVertheilung der zur Anlegung und Unter- 

haltung der Schug- und Melivrationswerte erforderlichen Beiträge und 

Leiftungen, 
c) die von den Grundbefigern zu übernehmenden Befchränftungen des Gigenthums, 

d) das den Staatsbehörden beizulegende Necht der Dberauficht, 

e) die Organifation, fowie die Befugnifje und Pflichten der Deichverwaltungs- 

behörde, 
f) ne Recht der Deichgenofjen, perfönlich oder durch Abgeordnete bei der Verwal 

tung der Deichangelegenheiten mitzuwirken, 
g) die Folgen der Ausdeichung. 

>) Greiff, „Die Preußifchen Gefege über Yandeskultur 20.” Breslau 1866 ©. 616 flag. 
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Verhandlung mit den Betheiligten liegt den Negierungspräfiventen ob, der auch 
über die im Laufe des Anhörungsverfahrens von den Snterefjenten erhobenen 
Einwendungen zu befinden hat. Erftreckt fich) das Projekt über den Umfang 
eines Negierungsbezivts hinaus, jo tritt an die Stelle de8 Negierungspräfidenten 
der Oberpräfident. Auch für die Aufftellung des Statuts ift die vorgängige 
Anhörung der Betheiligten vorgejchrieben. 

Durch das Statut ift in erfter Linie die Deichpflicht zu vegeln, welche nach 
$ 16 des Deichgefeges von allen einzelnen, durch die Deich und Melivrations- 

werfe gefchüßten oder verbefjerten ertragsfähigen Grundftüce, Hof- und Bau- 
ftellen, auch wenn Ddiefelben font von den gemeinen Laften befreit oder dabei be- 
vorrechtet find, nach dem im Statut zu bejtimmenden Maßjtabe gleichmäßig ge- 
tragen werden muß. Diefelbe umfaßt den Bau und die Unterhaltung der Deich- 
anlagen, fowie allev im nterefje des Deichwejens erforderlichen Melivrations- 
und Schußanftalten, fie wuht unablöslich auf den Grundftücen, ohne daß hierfür 
eine Eintragung im Grundbuch ftattfindet *?), ift den öffentlichen Laften gleichgeftellt 
und hat bei Kollifionsfällen vor jenen den Vorzug ($ 18 a.a.D.). Die Er: 
füllung der Deichpflicht Fan wie die jeder anderen öffentlichen Lajt im Wege 
der Zwangsvollftredung erzwungen werden.) Die Crefution ift auch gegen 
VBächter, Nußnießer oder andere Befiger des verpflichteten Grundftückes vorbehalt- 

lich ihres Nücgriffs gegen den eigentlichen Berpflichteten zuläffig. Hinfichtlich 
der bevorrechteten Stellung der für die Erfüllung der Deichpflicht erforderlichen 
Beiträge und Leiftungen im Falle der Zwangsverfteigerung und Zwangsver- 
waltung vergl. die SS 10 Abj. 1 Nr. 3 und 156 Abf. 1 des Neichsgejeßes über 
die Zwangsverfteigerung und Zwangsverwaltung vom 24. März 1897, in Ber: 
bindung mit Art. 1 des hierzu erlaffenen Breußifchen Ausführungsgejeges von 
23. September 1899. ©. ©. ©. 291 ($ 19a. a. D.). Eine Befreiung von der Deich- 
pflicht fann in ‚feiner Weife, auch nicht Durch Verjährung erworben werden. 

AS generellen Mapjtab für die Bertheilung der Deichpflicht ftelt S 16 
a. a. DO. das Verhältniß des abzuwendenden Schadens zu dem zu erzielenden 
Bortheil hin, läßt jedoch nach, daß aus befonderen Gründen auch ein ander- 
weiter Maßftab angenonmen werden fanı. Die VBertheilung der Deichpflicht 
erfolgt auch dann nach den Grundfägen des $ 16, wenn fie bisher auf Grund 

ipeziellev Nechtstitel unter den Deichgenoffen in anderer Art vertheilt war, oder 
Einzelne von Anderen ganz übertragen werden mußten. In jolchen Fällen 
fteht indejjen den auf Grund eines fpeziellen Nechtstiteld Berechtigten für die 
erft durch den Deichverband ihnen auferlegten Leiftungen ein Entjchädigungs- 
anjpruch gegenüber den durch denfelben Titel Verpflichteten infoweit zu, als 
dieje Leiftungen fehon vor Errichtung des Deichverbandes zur Erhaltung oder 
Wiederherjtellung der früheren Schußanlagen nothwendig waren ($ 17 a. a. O©.). 
Streitigleiten über die Fragen der Deichpflichtigfeit eines Grundftücs oder 

#3) Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 S 11 Wr. 1 (©. ©. ©. 446). 

+) Bergk 3. D., betreffend das Berwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung 
von Geldbeiträgen, vom 7. September 1879 (G.©. ©. 591) und die hierzu ergangene 
Ausführungsanmeifung vom 15. September 1879 (Brauchitfeh, die neuen Preußischen Ver- 

 waltungsgefeße, Berlin 1897, Bd. I ©. 575.
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der Bertheilung der Deichlaft find mit Ausschluß des Nechtsweges von den 
Verwaltungsbehörden — dem Negierungspräfidenten und in zweiter Snftanz dem 

Minifter für Landwirthichaft, Domänen und Forften — zu entfcheiden.') 
Die Verpflichtungen der Deichgenoffen beftehen theil3 in der Entrichtung 

der fataftermäßig auf fie entfallenden Geldbeiträge, theil3 in Natuvalleiftungen. 
Erxftere zerfallen in die gewöhnlichen, ftatutenmäßig feitgefegten und für die 
Unterhaltung der Verbandsanlagen vegelmäßig benöthigten Deichkaffenbeiträge 
und die außevordentlichen Aufwendungen für die Wiederherftellung von Deich- 
brüchen, die Ausführung neuer Anlagen u. j. w. Aus den Ueberfchüffen der 

gewöhnlichen Beiträge ift der vorgejchriebene Nefervefonds anzufammeln; hat 

derjelbe die jtatutenmäßig vorgefchriebene Höhe erreicht und ergeben fich weitere 

Neberjchüffe, jo find die gewöhnlichen Beiträge zu ermäßigen.*‘) 
Der Nefervefonds dient nur für die in S 4 der „Allgemeinen Beftimmungen“ 

bezeichneten außerordentlichen Zwecke und darf für die Beftreitung der laufenden 
Ausgaben nicht verwendet werden. 

Die Naturalleiftungen beftehen in perfönlicher Hilfeleistung, Ausrüftung 
mit Werkzeugen, Stellung von Schuämaterialten, Hergabe von Grund und 
Boden und Beichränfungen des Verfügungsrechts über denfelben.*”) 

Zu dem abzutretenden Grund und Boden gehören in erjter Linie die fehon 

bejtehenden Deiche, welche der Verband zum Ausbau oder zur ferneren Unter: 

haltung übernimmt, diefelben werden Eigenthum des Verbandes, eine Entfchädt- 

gung wird dem Abtretenden nicht gewährt. Eingehende Privatdeiche bleiben 

Eigenthum der Snterefjenten, denen fie bisher gehört haben.*°) Die Eigenthimer 

der eingedeichten Grundftücke find verpflichtet, dem VBerbande den zu den Schuß- 
und Meliorationsanlagen erforderlichen Grund umd Boden gegen Bergütung 
abzutreten, auch die zu diefen Anlagen benöthigten Bodenbejtandtheile (Sand, 
Lehm, Najen und dergl.) gegen Erjab des ihnen durch die Fortnahme erwachjenen 

Schadens zu überlafjen.*”) 

Bei der Feititellung der Vergütung für die Grundjtüce und Materialien 

wird der außerordentliche Werth nicht beritckfichtigt.?") 
Neben diefen von den Deichgenofjen zu tragenden Laften legt das Deich- 

gejeß auch den Eigenthümern der nicht eingedeichten VBorländer einzelne Ein- 

Ichränfungen und Verpflichtungen auf, deren Einhaltung und Erfüllung von der 

Deichverwaltung erzwungen werden fann. m Nothfällen können fogar die ge- 
fammten Bewohner der Gegend in diefer Beziehung in Anfpruch genommen 

werden. 3 gilt dies insbefondere von der Entnahme von Schuämaterialien 

und der Einftellung der arbeitsfähigen männlichen Bewohner der gefährdeten 

5) Brauchitfeh: Die neuen Preußifchen Verwaltungsgefege. Bd. IV ©. 147. 

"5, Vergl. hinfichtlich der Geldleiftungen, deren Abführung, Erlaß und Stundung 
die SS 3/7 und 10/12 der Allgemeinen Beitimmungen vom 14. November 1858. 

+) Bergl. SS 18/17 a. a. D. 
Veto. 8 18a D 
2), 8210.08. 
50%) Bergl. im Gegenfaß hierzu $ 8 des Enteignungsgefeges und die Bemerkungen 

hierzu bei Brauchitfch: a. a. O. Bd. IV ©. 386 flgde., fowie SS 20, 21 de8 Deichgefeßes vom 

28. Januar 1848 und SS 21, 23 der „Allgemeinen Bejtimmungen vom 14. November 1853".
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Gegend zur perfönlichen umd umentgeltlichen Hilfeleiftung. Schwächliche vder 

fränkliche Berjonen, Weiber und Kinder unter 16 Jahren dürfen: zum Wacht- 

diente nicht aufgeboten oder abgefendet werden. Die aufgebotenen Mannfchaften 
haben bis ‘zu ihrer Entlaffung den Anordnungen der zuftändigen Deichbeamten 

Folge zu leiften. Unfolgfamteit, Fahrläffigfeit, Widerfeglichkeit, Verjuche, fich 
dem Dienfte zu entziehen, Unterlaffung oder unvollftändige Leiftung der geforderten 
Lieferungen und Dienfte find unter Strafe gejtellt.?') 

Die Vertheilung der Deichlaften gründet fich auf das für jeden Verband 
aufzuftellende Deichkatafter. Befchwerden gegen den inhalt desjelben gehen an 
den Negierungspräfidenten, dejjen Bejcheid durch Erhebung des Nefurjes an den 
Minifter für Landwirthfchaft, Domänen und Forften angefochten werden fann. 
Der Nechtsweg ift in Fällen diefer Art nicht gegeben.) Die Beltätigung des 
Katafters erfolgt durch den Negierungspräfidenten.??) 

* Die Berichtigung des Deichkatafters Fan unter bejtinnmten VBorausjegungen 
zu jeder Heit gefordert werden, dagegen fteht den Betheiligten wegen angeblicher 
Serthümer und wegen Veränderung in der Kulturart oder im Ertragswerthe der 
Grundftücke ein Anjpruch auf Berichtigung nicht zu. Zur Anordnung einer 
folchen ift vielmehr nur der Negierungspräfident befugt, der auch auf Antrag 
des Deichamtes nach Ablauf eines zehnjährigen Zeitraums eine allgemeine Neviftion 
des Deichfatafters anordnen kann; bei diefer ift ebenfo zu verfahren, wie bei der 
eriten Aufitellung.°*) 

Die Zuftändigfeit der Behörden des Deichverbandes wird durch das Statut 
geregelt. Nach SS 29 flgde. liegt die Verwaltung der Deichverbände in der 
Hand der dafelbft, aufgeführten Beamten. 

An der Spige der Deichverwaltung fteht der Deichhauptmann. Er hat 
die örtliche Deichpolizei zu handhaben und wird von denjenigen Mitgliedern des 
Deichamtes, welche die Vertretung der Deichgenofjen bei demjelben bilden, durch 
abjolute Stimmenmehrheit auf 6 Jahre gewählt. Die Wahl bedarf der Ber 
ftätigung des Negierungspräfidenten. Wird diefelbe verjagt und kommt bei der 
Wiederholung des Wahlverfahrens eine geeignete Wahl nicht zu Stande, jo fteht 
dem Negierungspräfidenten die Ernennung auf höcjitens 3 Jahre zu. Dem 
Deichhauptmann liegt die Ausführung der Gefege, Verordnungen und Bejchlüffe 
der vorgejeßten Behörde, jowie die Vorbereitung und Ausführung der Bejchlüfje 
des Deichamtes ob. Lebtere hat er zu beanjtanden und die Entjcheidung des 
Negierungspräfiventen einzuholen, wenn er fie für gejeßwidrig oder für das 
Gemeinwohl nachtheilig erachtet. Ihm fteht auch die Prüfung des von dem 
Deichamte fejtzuftellenden und demfelben bei der jährlichen Rechnungslegung im 

- Hinbliet auf etwa vorgefommene Veränderungen vorzulegenden Lagerbuches ($ 2 

>) Vergl. SS 20, 21, 25 des Deichgefees und SS 13/17, 19/23, 34 der Allgemeinen 
Beltimmungen. 

>) Erf. des Komp.-Gerichtsh. vom 12. Nov. 1859, abgedr. im AuftizM. Bl. von 
1860 ©. 334. | 

53) Vergl. SS 22, 24 des Deichgejehes und die SS T, 24, 25 der Allgemeinen 
Beitimmungen. : 

>), Vergl. SS S, 9 der Allgemeinen Beftimmungen. 
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a. a. D.), jowie die Beauffichtigung der gefammten Vermögensverwaltung, der 
Verbandsanlagen und der Gefchäftsführung der übrigen Deichbeamten zu. ALS 
ftimmberechtigtev Vorfigender des Deichamtes beruft und leitet ex defen Ver- 
jammlungen. ($$ 29/35 a. a. ©.) 

Der Deichinfpektor, welcher die Qualififation eines geprüften Yaumeifters 

befigen muß, leitet die technifche Verwaltung des Deichverbandes einfchließlich 
der zur Abwehrung der Hochwafjer- und Eisgangsgefahr erforderlichen Maß- 
regeln. Er überwacht die Ausführung und Unterhaltung der Deichanlagen und 

jtellt die Vrojekte für neue Anlagen diefer Art auf. DVerfagt das Deichamt die 

Genehmigung zur Ausführung von Arbeiten, in deren Unterlafjung oder Ver- 

zögerung er eine Gefährdung der Verbandszwece erblickt, jo hat er die Ent- 
Ichetdung des Negierungspräfidenten einzuholen und diefe zur Ausführung zu 

bringen. Für die Wahl und Beftätigung des Deichinjpeftows find die auf den 
Deichhauptmann bezüglichen VBorfchriften maßgebend. (8$ 36/40 a. a. D.) 

Der Deichrentmeifter, welcher zugleich die Stelle eines Deichjefretärs ver- 
jehen fann, wird von dem Deichamte im Wege fkimdbaren Vertrages an- 

genommen, er verwaltet inSbejondere die Deichfafje und führt das Deichkatafter. 
(88 41, 42 a. a. OD.) 

Die Zahl, den Gejchäftsfreis und die Anftellungsbedingungen der Unter- 
beamten — Damme oder Wallmeifter — beftimmt das Deichamt, die Auswahl 
und Anftellung diefer Beamten ift Sache des Deichhauptmannz, der das Deich- 
amt vorgängig hierüber zu hören hat. Diefelben müfjen £örperlich vüftig fein 
und die gewöhnlichen Elementarkenntnifje, jowie die hinreichende technifche Kenntniß 
und Uebung befien. (SS 43, 44 a. a. ©.) 

Der Deichhauptmann theilt nach Anhörung des Deichamtes die Deiche in 
Auffichtsbezixke, für jeden Bezirk werden aus der Zahl dev Deichgenofjen zwei 

Deichjchöppen auf die Dauer von 6 Jahren von Deichanite ewwählt und vom 

Deichhauptmann beftätigt. Die Deichjchöppen find Organe des Deichhauptmanns 

und Deichinjpeftors, unterjtügen diefe Beamten in den drtlichen Gefchäften ihrer 

Bezirke umd üben im denfelben die untere Aufficht. Sie erhalten den Deich- 

hauptmann und den Deichinfpeftor in Kenntniß über den Zuftand der Sozietät- 
anlagen, wohnen den Deichjchauen in ihren und in den benachbarten Bezirken 
bei, theilen ihren Borgejegten die Ergebnifje ihrer Auffichtsführung, jowie An- 
träge und Befchwerden der Deichgenojjen mit und leiten bei Hochwafjer- und 
Eisgefahr unter dem Deichinfpektor die Bewachung und Vertheidigung der Deiche. 
(88 45/47 a.a. ©.) 

Der Schwerpunkt der Deichverwaltung im Großen liegt in der Hand des 
Deichamts, welches aus dem Deichhauptmann, dem Deichinfpektor und einer An- 
zahl von Nepräjentanten der Deichgenofjen beiteht. Die Zahl und die Art der 
Beitellung (Wahl — Ernennung) jegt das Deichjtatut feit. Das Deichamt über- 
wacht die gefammte Verwaltung und bejchließt über alle Angelegenheiten des 
Verbandes, joweit diefelben nicht dem Deichhauptmann oder Deichinjpeftor allein 

zugewiefen find. Der Gejchäftsfreis des Deichamts umfaßt insbejondere die in 

$ 56 a. a. D. bezeichneten Obliegenheiten, welche denjelben indefjen nicht er= 
fchöpfen. Befchlüffe über die Aufnahme neuer Anleihen, den Bau neuer Deiche



are 

und Schleufen, die Erhöhung, Verlegung oder Abtragung von Deichen md den 
Berfchluß von Deichbrücken, ferner über die Veräußerung von Berbandsgrundjtücen 
und über die den Deichhauptmann und dem Deichinfpeftor zu gewährende Ber- 
gütung bedürfen dev Genehmigung des Negierungspräfidenten. 

Die Repräfentanten der Deichgenofjen im Deichamte wählen jährlich zwei 
Deputirte, welche der ganzen Deich- und Grabenfchau beiwohnen müljen. 

($$ 48/58.) 

4. Deichpolizei nud technische Oberaufficht. 

Die Aufficht über die Deichfachen und die Deichpolizei wird, jo weit nicht 

hinfichtlich der zu feinem Deichverbande gehörigen Deiche gejegliche Ausnahme- 
beftimmungen beftehen, von dem Negierungspräfidenten als Landespolizeibehörde 
und in höherer Inftanz von dem Minifter für Landwirthichaft, Domänen und. 
Forften nach) Maßgabe des Statuts, im Uebrigen aber mit den Befugnifjen ge- 

handhabt, welche den Auffichtsbehörden der Gemeinden zuftehen. Der Negierungs- 
präfident überwacht die Beobachtung der ftatutarifchen Beftimmungen, die Aus- 

führung und Unterhaltung der DVerbandsanlagen und die oerdnungsmäßige 

Verwaltung des Verbandsvermögens. Zu diefem Behufe fteht ihm die Befugniß 

zu, außerordentliche Nevifionen der Deichkaffe und der gefammten Deichverwaltung 

zu veranlaffen, Kommifjarien zu den Deichjchauen und Deichamtsverhandlungen 
abzuordnen, Gefchäftsanweifungen für die Deichbeamten zu erlaffen und den 
Schuß des Deiches, des Deichgebietes, dev Gräben, Pflanzungen und fonjtigen 

Anlagen durch Volizeiverordnungen zu fichern. Für die auf Grund des Gejeßes 
vom 11. März 1850 über die Bolizeiverwaltung ergehenden Bolizeiverordnungen 
ift nach) $ 139 des Landesverwaltungsgejeges vom 30. Juli 1883 die Zu- 

ftimmmmg des Bezirksausfchuffes erforderlich. Unterläßt e8 das Deichamt oder 
weigert fich dasjelbe, die dem VBerbande nach) dem Statut oder jonftigen gejeß- 

lichen Beftimmungen obliegenden Leiftungen in den Etat einzuftellen oder außer- 
ordentlich zu genehmigen, fo läßt der Negierungspräfivent nach Anhörung des 
Deichamtes die Eintragung in den Etat bewirken, beziehungsweife ftellt ev die 
außerordentliche Ausgabe feft und verfügt die Einziehung der erforderlichen Bei- 
träge. Gegen jeine Entfeheidung fteht dem Deichamte binnen zehn Tagen die 

Berufung an den Landwirthichafts-Minifter zu. 
Bejchwerden an den Negierungspräfidenten, welche Straffeitjegungen des 

Deichhauptmannes gegen die Unterbeamten des Verbandes betreffen, find binnen 

zehn Tagen, jolche gegen Bejchlüffe über den Beitragsfuß, über Erlaß und 
Stunding von Deichkafjenbeiträgen, jowie über Entjchädiqungen binnen vier 
Wochen nach Bekanntmachung des Bejchluffes bei dem Negierungspräfidenten zu 
erheben. Die Frift wird durch Einreichung bei dem Negierungspräfidenten oder 
dent Deichhauptmann gewahrt. Sonftige Bejchwerden find an feine bejtimmte 
Srift gebunden. 

Dem Negierungspräftdenten find alljährlich Abjchriften des Etats und der 
Deichjchau- und der Deichamtsverhandlungen, jowie ein Finalabichluß der Deich- 
fafje einzureichen. (8$ 24, 25, 27, 28 a. a. DO.)



ae 

Dem Kreislandrath jtehen hinfichtlich der Neberwachung der erforderlichen 
Sicherheitsmaßregeln in feiner Eigenfchaft al3 ftändiger Kommiffar des Ne- 
gierungspräfidenten diefelben Befugniffe zu wie den bejonders abgeordneten 

Kommifjarien des Präfidenten. Bei Gefahr im VBerzuge ift ex befugt, die ihm 
nothwendig exjcheinenden Anordnungen an Ort und Stelle zu treffen, und die 
Deichbeamten find gehalten, diefelben alsbald zu befolgen. (8 26 a. a. ©.) 

Während dev Regierungspräfivent als Landespolizeibehörde die Deichpolizei 
in den Berbandsgebieten injoweit übt, al3 hierbei der Betand der Deichanlagen 
innerhalb dev Deichverbände und die durch die SS 1—7 des Deichgejehes ge- 
Ihüßten Snterefjen der Allgemeinheit in Frage kommen, handhabt der Deich- 
hauptmann die örtliche Deichpolizei mit der Berechtigung, zur Durchführung feiner 

polizeilichen Anordnungen die den Orxtspolizeibehörden nach $ 132 des Landes- 

verwaltungsgejeßes vom 30. Juli 1883 zuftehenden Zwangsmittel anzuwenden. 
Auch Fann er in Gemäßheit des Gejeges über den Erlaß polizeilicher Straf- 
verfügungen vom 23. April 1883 (G. ©: ©. 65) wegen deichpolizeilicher Ueber- 
tretungen Strafen bis zu 15 ME. unter Vorbehalt der gerichtlichen Entjcheidung 
vorläufig feitjegen. 

Soweit e3 fich innerhalb der VBerbandsgebiete um Angelegenheiten handelt, 
welche nicht ihrer Natur nach unter den Begriff der örtlichen Deichpolizei fallen 

oder der polizeilichen Zuftändigkeit des Deichhauptmanns durch die ftatutarifchen 
Beltinmmungen bejonders überwiejen find, greift die Zuftändigfeit der ordentlichen 
Ortspolizeibehörden Blag. Wie das Oberverwaltungsgericht durch Urtheil vom 
22. Mai 1895 (Entjch. Bd. XX VII ©. 253) in einem dem Gebiete des Weichjel- 
Nogat-Deichverbandes angehörigen Falle ausgejprochen hat, ift e8 nach Maßgabe 

der gejeßlichen Beftinmungen zuläjfig dem Deichhauptmann durch Deichitatut 

auch die Wahrung polizeilichen nterefjen zu übertragen, welche, an fich nicht zu 

feiner Zuftändigfeit gehörig, mit den Deichinterefjen in jo engem Zufanmen- 
bange ftehen, daß fich eine einheitliche Oxganifation der örtlichen Bolizei und 

deren Hebertragung an den Deichhauptmann für fie rechtfertigt. Das Deichjtatut 

gilt in diefem Falle als „bejonderes Gejeg" im Sinne des S 59 der Kreisordnung 
vom 13. Dezember 1872. 

Während in den Negierungsbezirken, fir welche feine Strombauverwaltungen 
beftehen, die Strombau-, Strompolizei- und Deichjachen einheitlich in der Hand 
de8 Negierungspräfidenten zufammengefaßt find, befteht für die Bereiche der 

Strombauverwaltungen eine Trennung der Zuftändigkeit Hinfichtlich der Stron- 

und der Deichangelegenheiten zwifchen dem Ober-PBräftventen und den Negierungs- 
präfidenten. Ein theilweifer Ausgleich der in diefem Dualismus liegenden 
Schwierigkeiten ift dadurch herbeigeführt, daß dem Oberpräfidenten in feiner 
Eigenfchaft al8 Chef der Weichjel-Strombauverwaltung durch die allgemeine 
Verfügung über die Strombau- und Schiffahrtspolizeiverwaltung vom 12. Des 
zembev 1888 $ 2 Nr. 6 und 7 eine weitgehende Mitwirkung eingeräumt tft. 
Den Ober-PBräfidenten fteht hiernach die technifche Prüfung der ihm duxcch die 
Landespolizeibehörde vorzulegenden Entwürfe zu Deichanlagen, fowie zu Strom: 

und Uferbauten, welche zum Schug von Deichanlagen erforderlich werden, im 

Strom-, Schiffahrts- und Landesfultursinterefje zu, während ihm andererjeits
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die Berechtigung zugeftanden ift, die Stromdeiche durch Deichjchauen und andere 
geeignete Mittel zu überwachen und die vorgefundenen Ergebnifje zwecs Ab- 
ftellung von Mängeln an die zuftändigen Behörden mitzutheilen. Der Ober- 
Präfivent ann nach der von den Miniftern der öffentlichen Arbeiten und für 
Landwirthiehaft ze. unter dem 26. März 1889 erlaffenen Gejchäftsanweifung zu 
der vorftehend in Bezug genommenen allgemeinen Verfügung entweder eigene 
Deichjchauen anberaumen oder den Strombaudirektor bezw. feinen Vertreter oder 
einen anderen technifchen Beamten an den ftatutenmäßigen Frühjahrs: und Herbit- 
Deichjchauen theilmehmen laffen. Eine weitergehende Zuständigkeit für den Er- 
laß von Anordnungen auf dem Gebiete des Deichwejens ft dem Ober-Bräfidenten 

indefjen durch diefe Organifation nicht erwachen, er ift vielmehr nad) wie vor 
darauf angewiefen, die Abjtellung von Mipftänden im Wege der Kommunikation 
mit den dafür auch fernerhin zuftändigen Negierungspräfidenten in die Wege 
zu leiten. 

Die Deiche und ihre Zubehörungen find mit Nückficht auf ihren Zweck der 
Verfügung des Einzelnen entzogen und tragen infoweit den Charakter der res 
publicae des römischen Rechts. Sie find indejjen nicht res extra commercium 
im Sinne desjelben, es ift Privateigenthum an ihnen möglich und ftehen inner- 
halb der auf Grund des Deichgejeges errichteten Deichverbände die Deiche vegel- 
mäßig in deren Eigenthum und Nusung ($ 18 der „Allgemeinen Beftimmungen“). 
Nach deutjchem echt gehörten die Deiche zu den fogenannten „befriedeten 

Sachen” wie die Kicchhöfe, Mühlen und der Pflug auf dem Felde. Htermit 
jollte ausgedrückt werden, daß diefen Sachen um ihrer hohen Bedeutung für die 
Allgemeinheit willen ein gefteigerter Nechtsfchug zu Theil werden müfje. Diefer 
Gedanke ıjt auch noch heute lebendig, er gelangt indejjen nur im Strafrecht zur 
Erjcheinung. Die Verurjachung einer Meberjchwenmmung mit gemeiner Gefahr 
für Leben und Eigenthum und die Zerftörung von Deichen und Dämmen fällt 
unter die Kategorie der gemeingefährlichen Verbrechen und Vergehen des deutjchen 
Strafgefegbuches und wird, je nachdem fie vorjäßlich oder aus Fahrläjfigfeit 
ftattgefunden hat, durch die SS 312—8314, 321, 325 und 326 mit mehr oder 

minder jchwerer Strafe belegt. 
Die Benugung der Deiche unterliegt nach Maßgabe ihres Zuftandes und 

ihres BZweces verfchiedenfachen Beschränkungen, allgemein unterfagt ift nad) 
S 18 der „Allgemeinen Beitimmungen“ die Duldung von Heden, Bäumen und 
Sträuchern auf den Deichen. Das Befahren der Deichkrone ift theilweife für 
den gemeinen Gebrauch des Publitums verboten, theilweife find die Deichkronen 
geradezu öffentliche Wege geworden. Eine Benugung, welche die Sicherheit des 
Deiches gefährdet, fann von den zuftändigen Behörden jederzeit und ohne Nüc- 
ficht auf eine entgegenftehende längere Uebung unterfagt werden. 

S 37 der PBolizeiverordnung, betreffend die Ausübung der Schiffahrt und 
Flößerei auf der Weichjel 2c., vom 7. März 1895, geftattet das Anlegen und 
Anfern der Fahrzeuge und Flöße an Deichen nur mit befonderer Genehmigung 

der Stromauffichtsbeamten und verbietet daS Anferwerfen oder fonftige Befeitigen 
auf oder an den Deichen.
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5. Deichiwejen an der preufiichen Weichjel. 

Ein anfchauliches Bild der Entwickehing, welche das Deichwefen im Weichiel- 
gebiete im Laufe der Jahrhunderte gefunden hat, bietet die Schliep’fche Dar- 
ftellung der Deich- und Entwäfferungsanlagen in den Werdern und Niederungen 
der Weichjel und Nogat des Marienburger und Elbinger Kreifes, abgedruckt bei 
Parey: „Der Marienburger Kreis", Danzig 1864. Aus der Neihe der dort 
behandelten Verbände ift die Dammkommune des großen Marienburger Weichjel- 
Nogat-Werdes hervorzuheben, welche exjt durch die Gefebgebung der neueren 

Zeit ihrer Bedeutung entfleidet wurde und nachdem ihr weiprünglicher- Zweck, 

die Unterhaltung der Deiche, auf andere Verbände übergegangen war, ihre gegen- 

wärtige Oxganijation al3 Trägerin einer vermögensrechtlichen Berfönlichkeit durch 

Allerhöchit genehmigtes Statut vom 28. Mai/d. September 1889 erhalten hat 
(abgedruckt im Amtsbl. der Regierung zu Danzig ©. 269).°°) 

Als die bedeutendfte Schöpfung auf dem Gebiete des weitpreußifchen Deich- 
wejens erjcheint die auf Grund des Gejeges vom 20. Juni 1888 (G. ©. ©. 251) 
dich am 20. Juni 1889 Allerhöchit- genehmigtes Statut erfolgte Bildung eines 
Gejammt-Deichverbandes, welcher unter der Benennung Weichjel-Nogat-Deich- 
verband die Gebiete de3 Danziger, Marienburger und Elbinger Deichverbandes 

zufammenfaßt. Der Verband hat den Zwed, den für die Ausführung der in 

dem Gefege vom 20. Juni 1888 vorgefehenen Arbeiten erforderlichen Koften- 
beitrag der Snterefjenten von 7 230 000 Mark aufzubringen und demmächft die 
für die Berzinfung und Tilgung des in gleicher Höhe gewährten Staatsdarlehns 
erforderlichen SJahresbeiträge an den Staat abzuführen. Bis zur völligen Aus- 

führung der in $ 1 des Gefeßes vom 20. Juni 1888 aufgeführten Anlagen durch 
die hierzu niedergefegte Kommiffion (vergl. $ 4 des Statut) bleibt die Konfti- 

tuirung des DVorftandes ausgejeßt. Nach Auflöfung der Ausführungsfommiffton 
wird derjelbe aus einem von dem Negierungspräfiventen in Danzig zum Wor- 

figenden zu ernennenden Berwaltungsbeamten, den Deichhauptleuten und Deich- 
injpeftoren der drei Sonderverbände und fünf von den Deichämtern der legteren 
zu wählenden VBertretern bejtehen. Bon den fünf Vertretern entfallen je einer 
auf den Danziger und den Elbinger Deichverband, die übrigen drei auf ven 
Marienburger Deichverband. Die Wahl erfolgt aus der Zahl der Deichamts- 
mitglieder auf die Dauer von 3 Jahren. Für den Zall der Behinderung eines 
Derbandsvertreters hat der betreffende Deichhauptmann einen Stellvertreter zu 

ernennen ($ 7 des Statut). 
Der Vorftand vertritt den Verband in allen Nechtsangelegenheiten Dritten 

gegenüber, insbefondere liegt e8 ihm ob 
a) nach Auflöfung der Ausführungsfommiffton Die Ku S 5 des GStatuts 

aufzubringenden Beiträge auf die beitragspflichtigen Sonderverbände zu 
vertheilen und für deren Abführung an die Bes ah Sorge zu 
tragen, 

5) BVBergl. die B. DO. vom 12. April 1848, betreff. die Ausführung der Deichbauten 
an der Weichfel und Nogat, ©. ©. ©.126, und der U. GC. vom 22. Mai 1865, betrejf. 

die Heranziehung neu eingedeichter Grundftüce zu den Peichlaften, ©. ©. ©. 638. 
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b) die Ausführung und ordnungsmäßige Unterhaltung der von den Sonder- 
verbänden herzuftellenden Deichbauten zu überwachen und dabei inS- 
befondere dafür zu forgen, daß durch derartige Bauten die ynterefjen 
gegenüberliegender Verbände nicht verlegt werden, 

e) in allen Angelegenheiten jein Gutachten abzugeben oder fich zu äußern, 
in welchen es von der Staatsregierung verlangt wird ($ 9 a. a. D.). 

Die Verzinfungs- und Tilgungsbeträge des Staatsdarlehns und die Ver- 
waltungstoften des Gejfammtverbandes werden von den Sonderverbänden nad) 
Berhältniß des Fataftrirten Flächeninhalts diefer Berbände getragen, doch mit 
der Maßgabe, daß die innerhalb der Sonderverbände mit einem geringeren als 
dem normalmäßigen Beitrage hevangezogenen Grundftücde nur mit der Hälfte 
der Fläche zu veranlagen find (SS 5 und 20 a. a. D.). 

Das Oberauffichtsvecht des Staates wird für den ganzen Umfang des 
 Gefanmtverbandes und der Sonderverbände von dem Negierungspräfiventen zu 
Danzig ausgeübt, welcher auch den Landräthen des Stuhmer und des Pr.-Hol- 
länder Kreifes bezüglich der dorthin gehörigen Ortjchaften der Verbände umn- 
mittelbar Aufträge ertheilen fann ($ 10 a..a. D.). 

Bon den Sonderverbänden ift der Danziger an die Stelle der bisherigen 
Deichverbände des Danziger Werders und der neuen Binnennehrung, der Marien- 
burger an die Stelle der bisherigen Deichverbände des Großen Marienburger 
Werders, der alten Binnennehrung und des Sommer-Deichverbandes fiir den 
Mittel- Werder und die anliegenden Ortjchaften auf der Danziger Nehrung, der 

Elbinger an die Stelle des bisherigen Deichverbandes der vechtsfeitigen Ntogat- 
Niederung getreten und find die Statuten der jo erjegten Verbände aufgehoben 
& 11 0: 0,9.): 

Diejenigen Grundftüce innerhalb der Sonderverbände, welche von be- 
jtehenden oder nen einzurichtenden Ent und Bewäfjerungsanlagen gemeinjfamen 
Mugen haben, find nach) Maßgabe dev SS 11 umd 15 des Deichgefees, foweit 
dies noch nicht gejchehen, zu Genofjenjchaften (Deichverbänden) zu vereinigen 
($ 18 a.a.Q.) 

Eine Heberficht über die gegenwärtig im Weichjelgebiete vorhandenen ein- 
gedeichten Niederungen und die für ihre Organifation und Verwaltung maß- 
gebenden Betimmungen bietet die auf gegenüberjtehender Seite befindliche Zu= 
fammenftellung. 

VI. Befhränkungen der Privatredhte im Sntereffe des 

2dafferfhußes. 

Das Allgemeininterefje, welches der Staat bei der Nequlivung der Flüffe, 
der Sicherung ihrer Ufer, der Bedeichung ihrer Vorländer anftrebt und theils 
durch eigene Anlagen, theils durch die Autorifation feinerjeit3 gebildeter und ge- 
nehmigter. Verbände zur Geltung bringt, legt dem inzelnen eine Neihe von 
Verpflichtungen auf, welche durch die Gejeggebung des Näheren bejtimmt find.
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“ Bezeichnung der Niederung Datum des Statuts en E publizirt 
= 

3: TIhorner Stadtniederung 3. Sanuar 1855 ®.©. ©. 26 

(Deichverband) 

2 || Deichverband der Nefjauer 19. Augujt 1896 AmtsbL.d.RN. zu Marien- 

Niederung werder Wir. 38 ©. 307 

3 | PDeichverband der Kulmer 9. Suli 1851 ©. ©. ©. 483 
Amtsniederung 

4 Deichverband der Klein- | 10. Auguft 1857, geändert durch ©. ©. ©. 573 
Schweger Niederung AU. E. vom 19. Dftober 1858 

5 | Deichverband der Kulmer 5. Augujt 1853, ©. ©. ©. 537 

Stadtniederung abgeändert durch U. E. vom 
18. März 1867, ©. ©. ©. 396 

Nachtrag dazu vom 

10. Juni 1872 ®. ©. ©. 540 

14 

15 

16 

17. 

DBrattwiner Wallverband 

Deichverband der Schweb- 
Neuenburger Niederung 

Deichverband der Marien- 
werderjchen Niederung 

Mimfterwalder Deichverband 

Deichverband der Falfenauer 
Niederung 

Deichverband der Nofen- 
franzer Niederung 

Pieckeler Staudeichverband 

Königl. Montauer Fort mit 
der zu Wieckel gehörigen 

„Beremba” (fisfalifch) 

Deichverband für das Ein- 
lagegebiet in dem reife 

Marienburg und dem Yand- 

freife Elbing 

Danziger Deichverband 

Marienburger Deichverband 
Elbinger Deichverband 

19. Juni 1878 

27. Dezember 1854, 

abgeändert Durch U. &. vom 
30. Juli 1880 

12. Dezember 1866 

18. März 1895 
(jt an die Stelle des früheren 

Statut3 vom 31. August 1877 
getreten) 

4. Yuguft 1854 

17. März 1886 

29. September 1896 

20. Yuni,1889 
(Statut für den Weichfel- 

Nogat-Deichverband) 

AmtsbLl.d.N. zu Marien- 

werder Nr.32 ©. 197 

©. ©. von 1855 ©. 18 

ArntsbL.d.R. zu Marien- 

werder Nr. 35 ©. 245 
®. ©. von 1867 ©. 175 

Amtsbl.d.R. zu Marien- 

werder Nr. 20 ©. 143 

©. ©. ©. 460 

Amtsbl. d.N. zu Danzig 

Nr. 16 ©. 81 

Antsbl.d.R. zu Danzig 

Jr. 44 ©. 401 

Außerordentl. Ausgabe 
des Amt3bl.d.R.zu Dans 

zig vom 24. Juni 1889 

Diefelben gehen theilweife jo weit, daß der Privatmann im Wege der - 

Bwangsenteignung zur Aufgabe feines Eigenthbums genöthigt wird, theilweife 
ichreiben fie ihm die Duldung einer Reihe von Eingriffen in fein Eigenthum und 

von Bejchränfungen feines an fich freien Berfügungsrechtes vor. 
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1. Beichränfungen an jchiffbaren Strömen, 

A. Hinfichtlich der jehiffbaren Ströme ift in diefer Beziehung folgendes 
Befondere hervorzuheben: 

1. Nach $ 8 des Gefeßes vom 20. Auguft 1883 ift die Strombau-Ver- 
waltung berechtigt, gegen Entjchädigung, nach Anhörung der betheiligten Ufer- 
befiger, Anlandungen, Sandbänfe, Feljen, Snfeln und vortretende Uferjtrecten 
abzutreiben oder jonft zu bejeitigen, wenn dies nach dem endgültig feitgetellten 
Jegulivungsplane zur Beförderung der Schiffahrt, zur Wiederherftellung des 
ordentlichen Laufes des Flufjes oder im nterefje der Landesfultur oder der 
öffentlichen Sicherheit erforderlich erjcheint. 

Die Höhe der Entjchädigung beftimmt fich nach SS 8—10 und 13 des 
Gejeßes über die Enteignung von Grundeigentum vom 11. Juni 1874 (6. ©. 
©: 221). 

Fur die Feititellung der Entfchädigung ijt nach 8 9 des Gejeßes von 
20. Auguft 1883 der Kreisausfhuß (Stadtausfchuß) zuftändig, welcher deren 
Höhe auf Antrag des einen oder des anderen Theils nach vollftändiger Sach- 
erörterung und, infoweit dies erforderlich erfcheint, jachverjtändiger Abjchägung 
durch Beihluß feftzufegen hat. Gegen den Beichluß fteht binnen 90 Tagen nach) 

der BZuftellung beiden Theilen der Rechtsweg offen. 
2. Nach $ 3 des Gejeges vom 20. Auguft 1883 find die Uferbefiter 

verpflichtet, auf Anordnung der Strombauverwaltung gegen Entjchädigung zu 
den im Öffentlichen ntereffe anzulegenden Decwerfen, Buhnen, Koupirungen 
oder anderen Stromregulivungswerfen den erforderlichen Grund und Boden, 
fowie die nöthigen Arbeitspläge zur Benugung einzuräumen, die Anfuhr, das 
Aufjegen und Lagern der Baumaterialien und einen beftimmten Zugang der. 
Arbeiter und des Auffichtsperjonals zu den Arbeitsplägen, jowie die Entnahme 
der erforderlichen Exde und den Anfchluß der Werke an das Ufer zu gejtatten. 
sn gleicher Weife find fte verpflichtet, das Aufftellen von Vorrichtungen zum 
Näumen des Flußbettes, das Ablagen, Bearbeiten und die Abfuhr geväumter 
Hölzer und anderer verfunfener Gegenftände gejchehen zu lafjen. Die Entnahme 
von Erde und die Anfuhr von Materialien über die Ufergrundftücke ift nicht in An- 
pruch zu nehmen, fofern das Bedürfniß anderweit ohne unverhältnigmäßige 
Koften befriedigt werden fann. 

Durch die Entnahme von Erde darf die bejtehende Uferhöhe nur mit Zu- 
ftimmung des Uferbefiers verringert werden, fofern dadurd das Webertreten 

des Hochwafjers auf die angrenzenden Ländereien früher als bisher herbeigeführt 
wird. Der Abflug vorhandener Gräben darf ohne Genehmigung der nter- 
ejfenten nicht gehindert werden. 

Nah SA a.a.D. muß der Anordnung der Strombauverwaltung die An- 
hörung der betheiligten Uferbefiger voraufgehen. Der Uferbefiger ift mit Aus- 
nahme der Fälle, in welchen es fi) um Eimväumung von Grund und Boden zur 
Anlegung von Decwerken, Buhnen, Roupivungen oder anderen Stromregulivungs- 
werfen handelt, befugt, die Entjeheidung des Landraths, in Stadtfreifen der 
Ortspolizeibehörde, über den Gegenjtand und den Umfang der der Steombau-
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verwaltung einzuräumenden Nechte zu beantragen. Gegen diefe Entjcheidung 
fteht beiden Theilen innerhalb zwei Wochen nach der Zuftellung die Befchwerde 
an den Negierungspräfidenten zu. Die Stwombauverwaltung kann in Fällen, in 
welchen die Ausführung nicht ohne überwiegenden Nachtheil für das Genein- 
wejen ausgejegt werden Fann, die ihr in $ 3 eingeräumten Befugniffe ausüben, 
obwohl von dem Uferbefiger die Entjeheidung des Landraths beantragt ift. 

Fur die Feitftellung der Entfchädigung nah SI a. a. D. gilt das 
unter 1. Gejagte. 

3. Anlandungen, welche in Folge von Anlagen der im $S 3a. a. D. ge 

dachten Art entjtehen, gehören zwar demjenigen, an dejjen Ufer fie fich angefegt 

haben, in derjelben Weije, wie die ohne menjchliches Zuthun entftandenen An- 

landungen, der Mferbefiger darf jedoch nach SS 5 md 6 a.a.D. nicht ohne 

Genehmigung der Stwombauverwaltung in den Befit diefer Anlandungen treten, 
vielmehr ijt die Strombauverwaltung berechtigt, diejelben einschließlich der bereits 
bei Exlaß des Gejeßes vorhandenen auszubilden und joweit zu befeitigen, daß 
fie ohne Nachtheil für den Strom benußt werden können. Zu diefem Zweck 

tritt der Staat in den Befib und die Nußung der Anlandungen. Sobald das 

in $ 5 bezeichnete Ziel erreicht ift, die zur Erreichung desjelben erforderlichen 
Arbeiten feitens der Strombauverwaltung eingejtellt find, oder die leßtere von 
der ihr gemäß $ 5 Abjag 2 zuftehenden Befugniß nicht Gebrauch macht, fteht 
dem Uferbefiger das Necht zu, gegen Erjtattung des Werths der durch die Anz 
lagen entftandenen Anlandung, in den Befis derfelben zu treten. Der zu ex 
ftattende Betrag darf die vom Staate aufgewendeten Koften nicht überfteigen. 

Das Nähere wegen der Feititellung der Entjchädigung befagt S 6 Abjah 2 
und 3.29) 

E83 liegt auf der Hand, daß die Ausführung des $ 5 a. a. D. bei den 
Uferanliegern vielfach, namentlich foweit bereits vorhandene Anlandungen in 

Frage kommen, auf hartnäctigen Widerfpruch ftößt, und daß fich in Folge defjen 
die Betheiligten nicht jelten veranlaßt jehen, ihre vermeintlichen Nechte dem 
Fiskus gegenüber dadurch zur Geltung zu bringen, daß fie jelbjt auf fisfalifchem 
Beige Befishandlungen vornehmen oder die Beamten und Arbeiter der Strombau- 
verwaltung an deren Vornahme hindern. 

Der Chef der Weichjelftrombauverwaltung hat fich daher veranlaßt ge- 
fehen durch Aunderlaß vom 19. Juni 1895 die ihm unterftellten Behörden und 
Beamten auf die Grundfäße hinzumweifen, nach welchen bei Zurücweifung der 
Uebergriffe von Anliegern zu verfahren tft. Hervorgehoben wird dabei allgemein, 

daß Seitens der Organe der Strombauverwaltung den Anliegeun gegenüber jede 

Maßnahme zu vermeiden ift, welche über das unbedingt Gebotene hinausgeht 
und daß überall die Behebung von Differenzen im Wege gütlicher Verjtändigung 

zumächft anzuftreben bleibt. ES wird jodann unterjchieden, ob die widerrechtlichen 

Maßnahmen fich auf Anlandungen beziehen, welche im Eigenthum des Strombau- 

39) Vgl. die Ausführungsanmeifung des Minifters der öffentlichen Arbeiten vom 

7. September 1883. — M. BL f. d. i. Verw. ©. 237 — Entjch. des Neich3-Ö. vom 

31. März 1886 (Heife contra Fiskus) und vom 14. Juli 1894 8.33 ©. 331. Mahraum, 

Strombauverwaltungsgefeß ©. 21 fg.
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fisfus ftehen oder auf folche, welche fich im Eigenthum der Uferanlieger befinden, 

ohne daß der Lofalbaubeamte fie bisher durch eine Befignahmeerflärung in Ge- 
mäßheit dev SS 5 und 13 des Gefehes vom 20. Auguft 1883 für die Stwom- 
bauverwaltung in Bett genommen hat, oder auf folche, welche zwar im Eigen- 
thum der Uferanlieger ftehen, aber von dem Lofalbaubeamten bereits durch eine 
Befignahmeerklärung für die Strombauverwaltung in Befit genommen und noc) 
nicht gegen Erftattung des Werths durch einen Bejchluß wieder freigegeben find, 
des Inhalts, daß die Vorausfegungen für die Befigübertragung an den Eigen- 
thümer nach S 6 a. a. D. als vorhanden anzuerkennen find. Es heißt jodann 
auszugsweife in dem angeführten Exlafje: 

„I. Handelt es fich) um Anlandungen, welche im Eigenthbum des Strombau- 

fisfus ftehen, fo ift derartigen Maßnahmen gegenüber in folgender Weife vor- 
zugehen: 

x a) Sf die Maßnahme eine derartige, daß Stromregulirungsintereffen da- 
durch nicht berührt werden, jo tft wegen des vermögensrechtlichen Schadens, den 
fie verurfacht hat und zur Vermeidung der Wiederholung ähnlicher Eingriffe der 

Schuß der ordentlichen Gerichte anzurufen und nach wie vor Klage wegen 
Schadenserfab und Störung des Befies, wenn der Steombaufisfus aber den 

Bei bereits verloren hatte, wegen Beligeinräumung zu erheben. Die Klage 
fann nicht von dem Lofalbaubeamten, fondern nur von dem Ober-Bräfidenten, 

als gejeglichen Vertreter des Strombaufisfus, erhoben werden; es ift darıım 
über derartige Eingriffe fchleunige Berichterftattung erforderlich. 

b) Sit die Maßnahme eine derartige, daß fie nicht nur Vermögensintereffen 
des Strombanfisfus, jondern auch Stromregulivungsintereffen der Strombau- 

verwaltung gefährdet, jo tft fumulativ neben der Klage vor den ordentlichen 
Gerichten wegen Schadenserfa und Störung bezw. Einräumung des Befites 
ein polizeiliches Einfchreiten des Wafjerbauinjpektors zuläffig. 

Hierbei it zunächit zu prüfen, ob die Maßnahme fich als Verftoß gegen 
ein Strafgejeh, insbefondere gegen den $ 14 des Gejeges vom 20. Auguft 
1883 bezw. gegen eine PBolizeiverordnung darstellt oder nicht. 

‚sm erjteren Falle hat dev Wajjerbauinjpektor, wenn e3 fich um ein Ver: 

brechen oder Vergehen handelt, die Sache zur weiteren Veranlafjung an die 
Staatsanwaltjchaft abzugeben, wenn es fich dagegen um eine Lebertretung handelt 
(efr. $ 1 des Neichsftrafgefegbuchs), gegen den Thäter eine polizeiliche Straf- 
verfügung zu erlaffen, in welcher je nach der Schwere des Falls eine Geldftrafe 
bis zu 30 Mark oder eine Haftjtrafe bis zu drei Tagen zu verhängen ift. 

Das beim Exlaß polizeilicher Strafverfügungen zu beobachtende Verfahren 
regelt ich nach dem Gejeh vom 23. April 1883, betreffend den Erlaß polizei- 
licher Strafverfügungen wegen Uebertvetungen (6. ©. ©. 65), und der auch in 

den Amtsblättern abgedructen Anweifung zur Ausführung diefes Gefeßes vom 
8 sum 1883, Min BE F0:8. 5.182) 

Liegt dagegen troß der PVolizeiwidrigfeit der Maßnahme die Verlegung 
eines Strafgefehes bezw. einer Polizeiverordnung nicht vor — und diefe Mög- 
lichkeit ift auch in anderen als den im S 7 des Gejeges vom 20. Auguft 1883 

vorgejehenen Fällen gegeben —, jo hat der Wafferbauinfpektor gegen den Thäter
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durch Anwendung der ihm als Bolizeibehörde zuftehenden gefeglichen Zwangs- 

mittel vorzugehen, und zwar nach folgenden Gefichtspunkten: 

1. Wird der polizeilichen Verfügung des Wafjerbauinfpeftors mit dem 

Gebote, etwas zu thun, nicht binnen einer gefeßlichen Frift Folge geleiftet, jo 
kann dev Wafferbauinfpektor durch Dritte die Ausführung auf Koften des Adrefjaten 
dev Verfügung bewerfftelligen und die Koften im Wege des Verwaltungszwangs- 
verfahrens von ihm beitreiben lafjen. 

2. Laßt fi) die Ausführung des Gebotenen durch Dritte nicht bewerk- 

ftelligen oder enthält die polizeiliche Verfügung das Verbot, etwas zu thun, fo 
fann dev Wafjerbauinjpektor eine Geldftrafe bis zur Höhe von 60 Mark exit 
jchriftlich androhen und nach Ablauf einer von ihm zu beftimmenden Frift feit- 
jegen; gleichzeitig ift für den Fall des Umvermögens eine Haftjtvafe bis zum 
Höchjtbetrage von einer Woche exjt fchriftlich anzudrohen und fodann fejtzufeßen. 

Die Beitreibung der feftgefegten Geldftrafe und im Unvermögensfalle die Voll 
jtrecfung der Haftjtrafe erfolgt ohne Zuziehung der ordentlichen Gerichte im Wege 
de8 Berwaltungszwangsverfahrens. 

3. Unmittelbaver Zwang darf nur angewendet werden, wenn die Anordnung 

ohne einen folchen unausführbar ift. 
ce) Gefährdet die Maßnahme des Uferanliegers Stromregulirungsintereffen, 

ohne daß fie gleichzeitig vermögensrechtliche ntereffen des Strombaufisfus als 
Eigenthümer der Anlandung jehädigt — ein Fall, der vornehmlich dann eintreten 

fann, wenn die Anlandung vom Strombaufisfus an Dritte verpachtet ift —, fo 

fällt für den Strombaufisfus das Schugmittel der Klage vor den ordentlichen 
Gerichten weg, und es ijt lediglich ein polizeiliches Einjchreiten des Wafferbau- 
injpeftorS in der oben sub b bezeichneten Art zuläffig. 

11. Stehen Anlandungen in Frage, welche im Cigenthum der Uferanlieger 
ftehen, ohne daß bisher der Lofalbaubeamte fie durch eine Befignahmeerklärung 
in Gemäßheit der SS 5 und 13 des Gejeßes vom 20. Auguft 1883 in Bejit 

genommen bat, fo tjt für das den widerrechtlichen Maßnahmen der Uferanlieger 
gegenüber zu beobachtende Verfahren zu unterjcheiden, ob es fich um eine An- 
landung handelt, welche in Folge von Anlagen der in $ 3 des Gejeßes vom 

20. Auguft 1883 bezeichneten Art entjtanden ift und gleichzeitig nicht nur unveif 
ift, fondern auch im Stromregulirungsinterefje der Ausbildung bedarf, oder ob 
auch nur eines diefer drei Merkmale auf die Anlandungen nicht zutrifft. 

Im erfteren Fall hat der Wafjerbauinjpeftor, ohne daß dadurch das nach 
den VBorjehriften sub I b einzufchlagende zivilrechtliche und ftrafgejeßliche, bezw. 
polizeiliche DBerfahren gegen die beveitS getroffene wiverrechtliche Maßnahme fich 
erübrigt, die fragliche Anlandung unter genauer Bezeichwmmng ihrer Grenzen und 
unter Angabe von Gründen fchleunigjt durch eine jchriftliche, dem Eigenthümer 
zuzuftellende Befignahmeerflärung in Gemäßheit der SS 5 und 13 eit. für die 

Strombauverwaltung in Befis zu nehmen und diefen Befiß weiterhin in der 

unter III bezeichneten Weife zu fchügen. Diefe Befignahmeerflärung hat unab- 

hängig davon zu ergehen, ob und inwieweit die Anlandung zur Zeit thatjächlich 
oder vertragsmäßig bereit3 vom Strombaufistus befeffen und genußt wird; fie 
hat insbefondere auch dann zu ergehen, wenn ein Vertrag dem Strombaufisfus
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Bei und Nubung der Anlandung mit derjelben Begrenzung zufichert, in welcher 
fie der Wafferbauinfpektor aus ftrompolizeilichen Erwägungen für die Strombau- 
verwaltung in Anfpruch zu nehmen beabfichtigt. 

Trifft dagegen auch nur eines der drei vorgenannten Merkmale auf die 
Anlandung nicht zu, fo ift eine Befignahmeerflärung in Gemäßheit der 8$ 5 
und 13 eit. unzuläffig, und es ift den widervechtlichen Maßnahmen lediglich im 
Wege des oben sub I b angegebenen Berfahrens entgegenzutreten. 

III. Handelt e8 fich um Anlandungen im Eigenthum der Uferanlieger, welche 
von dem Lofalbaubeanten bereits durch eine Befignahmeerflärung in Gemäßheit der 
SS 5 und 13 eit. für die Steombauverwaltung in Befig genommen und noch) 
nicht gegen Erftattung des Werthes in Folge eines Befchluffes wieder frei- 
gegeben find, welcher ausjpricht, daß die Vorausjeßungen für die Bejtgüber- 
tragung an den Gigenthümer nad) S 6 desjelben Gejeges als vorhanden 

anzujehen feien, jo tft gegen widerrechtliche Maßnahmen der Uferanlieger, 
gleichviel ob fie nur einen Eingriff in das der Strombauverwaltung zuftehende 
Befit- und Nugungsrecht darjtellen oder daneben auch Stromvegulivungsinterefjen 
gefährden, nur ftrafrechtliches und polizeiliches Einfchreiten in der oben sub I b 
bezeichneten Weife zuläffig, dev Weg der Sllage vor den ordentlichen Gerichten 
wegen Störung oder Cimräumung des Befiges aber verjchloffen. Jnsbefondere 

fteht die Bemerkung sub 5 des Exlafjes vom 22. Auguft 1888, wonach „im Be- 
veich des Gejeges vom 20. Auguft 1883 Androhung und Feitjegung von Geld- 
ftrafen als polizeiliches Zwangsmittel unzuläffig ift“, fortan der Anwendung 
diefes Zwangsmittels zum Schuß der in Befit genommenen Anlandungen nur 

in dem bejonderen Falle des $ 14 Abjab 2 dDiefes Gejeßes?”) entgegen, 

während in allen anderen Fällen auch im Bereich des genannten Gejeges die 
Androhung und Feltfegung von Geldftrafen als Erefutivmittel zuläffig tft. 

Yurr die Klage auf Herausgabe der von den Uferanliegern widerrechtlich 
in ihren Vejiz gebrachten Erträge der Anlandungen bezw. auf Erjab ihres 
Werthes wird als ein ausfchlieglich vermögensrechtliche ntereffen verfolgender 

Anfpruch nach wie vor vom Strombaufisfus vor den ordentlichen Gerichten ex: 
hoben werden müfjen; die Anwendung polizeilicher Zwangsmittel behufs Be- 
friedigung diefes Anfpruchs it dem Wafjerbauimfpektor verfagt. Ju Ddiefen 
Fällen ift daher auch fernerhin fchleunige Berichterftattung unter Angabe des zu 
fordernden Werthbetrages erforderlich." 

4. Nach $ 7 des Gefeßes vom 20. Auguft 1883 ift die Steombauver- 
waltung berechtigt, jede Benugung von Anlandungen zu unterfagen, welche an 
die al3 folche unterhaltenen Stromregulivungswerfe anftoßen, infoweit diefe Be- 
nußung den Werfen zum Schaden geveichen Fanı. 

>) S 14 Abfab 2 lautet: 

„Die Strombauverwaltung ift befugt, die Befeitigung nicht genehmigter An- 

pflanzungen der gedachten Art anzuordnen. Für den Fall, daß der Unternehmer 

die Befeitigung innerhalb der ihm bejtimmten Friit nicht feinerfeit3 bewirkt, ift 
die Strombauverwaltung befugt, Die Befeitigung auf Koften des Unternehmers 
zu bewirken.’
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5. Nach S 10 a.a. ©. unterliegt die Bepflanzung vder anderweite Be- 

feftigung, jowie die gänzliche oder theilweife Befeitigung der in Gemäßheit des 
S 6 an die Üferbefiger übereigneten Anlandungen, jowie der in $ 8 aufgeführten 
Anlandıngen, Sandbänfe, Feljen, Infeln oder vortretenden Uferftredten der Ge- 
nehmigung der Strombauverwaltung. Diejelbe kann die Bepflanzung mit Weiden 
und die Unterhaltung dev Weidenpflanzungen verlangen und, falls diefen Ber- 
langen binnen der geftellten Frift nicht ftattgegeben wird, Bepflanzung und 
Pflanzungsimterhaltung felbjt vornehmen. Thut fie dies, jo fteht ihr die Nugung 
der Pflanzung zu; jedoch ift ein die gemachten Aufwendungen überfteigender Er: 
trag dem Uferbeftiger zu überweifen, der indefjen feine Rechnungslegung fordern 
darf. Erftattet er die durch die Nußung nicht gedeckten Aufwendungen und 
übernimmt er die künftige ordnungsmäßige Unterhaltung, falls nöthig unter aus- 
veichender Sicherftellung, jo ift ihm die Unterhaltung und Nußung der Pflanzung 
wieder zu überlafjen. 

6. Den Beamten und den mit Legitimation derjelben verjehenen Beauf- 

tragten der Strombauverwaltung it das Betreten aller Anlandungen, Sand» 
bänfe, Snjeln, fowie der Ufer jelbft, das Seten von Stations- und Fetpunkt- 

jteinen, jowie von Schiffahrts- und fonftigen Merkzeichen zu dienftlichen Zwecken 

jederzeit gejtattet. Soweit nicht Gefahr im VBerzuge ift, hat dem Seßen der 
Merkzeichen u. f.w. die Anhörung der Befiger vorauszugehen. Entjtehen durch 

die erwähnten Handlungen Befchädigungen, jo hat der Uferbefiger auf Erfah des 

Schadens Anfpruch. 

2. Beichränfungen im Anterefje der Deiche uud der Hocdwafjerabführung. 

Auf dem Gebiete des Deichrechts ift Nachjtehendes hervorzuheben: 

1. innerhalb der Deichverbände legt $ 20 des Deichgejeges vom 28. Januar 
1848 den Eigenthümern der eingedeichten Grundftüce und Borländer die Ver: 
pflichtung auf nach Anordnung dev Deichbehörde dem Berbande den zu Schuß: 
und Melivrationsanlagen erforderlichen Grund und Boden gegen Vergütung ab- 
zutreten. 

2. Nach $ 21 de3 Deichgefeges und $ 20 der Allgemeinen Bejtimmmmgen 
für künftig zu exlaffende Deichjtatute vom 14. November 1853 Eönnen und follen 
den Vorlandsbefizern ftatutarifch gewiffe Verpflichtungen auferlegt werden, welche 
fich) auf das Lagern von Verbandsmaterialien und deren Transport, die Vicht- 

beftellung des Vorlandes in einer beftimmten Entfernung vom Deichjuße, die 
Entfernung von Flügeldeichen, hochftämmigen Bäumen und fonftigen Anlagen im 
Borlande, welche Hochwaffer und Eisgang in jchädlicher Weife bejchränfen und auf 

die Unterlaffung von Pflanzungen auf vorjpringenden Landecken beziehen. 
Weitere Eigenthumsbefchränfungen enthalten die SS 18, 19 und 22 der 

Allgemeinen Beitimmungen. 
3. Nach S 24 de3 Deichgefeges kann für alle Deiche, auch für diejenigen, 

welche einem Deichverbande nicht angehören, eine Benubung unterfagt oder be- 
fchränft werden, welche die Widerftandsfähigfeit der Deiche zu fcehwächen ge- 

eignet ift.



— 458 — 

Am Sntereffe dev Hochwafferabführung tft: 
1. Durch das Deichgefeg jede Aenderung des Ueberjchwenmungsgebietes 

duch Errichtung von Deichen oder deichähnlicher Anlagen von behördlicher Ge- 
nehmigung abhängig gemacht. ; 

2. Durch BVolizeiverordnung können für Baulichfeiten innerhalb des Ueber- 
fchwenmungsgebietes befondere Bedingungen aufgeftellt werden. 

3. Durch Bolizeiverordnung kann allgemein die Anlage von Strauch und 
Baumpflanzıngen einfchlieglich der Nachzucht von Unterholz innerhalb des Hoch- 
wafjerabflußgebietes von polizeilicher Genehmigung abhängig gemacht werden. 

4. Bei gemeiner Gefahr find die Polizeibehörden berechtigt, die Befeitigung 
bereit3 vorhandener Baulichkeiten und Pflanzungen zu fordern bezw. mit den 
ihnen zu Gebote ftehenden Zwangsmitteln herbeizuführen. °*) 

VI. Bekämpfung der Socdhmafler- und Eisgefahren. 

1. Der Narhrichtendienft. 

Die Bekämpfung von Eisgang und Hochwaffer läßt fi) mit Erfolg 
nur durchführen, wenn die gefammten Maßnahmen einheitlich von einer Stelle 
geleitet werden, bei welcher auch alle Mittheilungen über die Entwicklung der 
Stromverhältniffe auf der gefammten Strede vechtzeitig und regelmäßig ein- 

laufen. Von befonderer Wichtigkeit ift dabei die ungefäumte Kenntnignahme 
aller außergewöhnlichen Veränderungen der Eisdede und des Wafjeritandes an 
dem oberen Flußlaufe, welcher dem preußischen Staatsgebiete nicht angehört. 

Sobald an den wuffischen PBegeln zu Zawichoft, Warjchau, Zafroczyn und 
Block ein nennenswerthes Steigen des Wafjerftandes eintritt, oder jonjtige er- 
hebliche Momente die Verbreitung einer bezüglichen Nachricht für die Bewohner 
de8 Weichjelgebietes wichtig erfcheinen Lafjen, werden von dem Deutjchen General 
fonfulat in Warfjcehau in beftimmten Zeiträumen telegraphifche Mittheilungen an 
das Telegraphenamt in Thorn abgegeben und von dort aus alsbald an die ver- 
fehiedenen Nemter weiter befördert‘ Die telegraphiiche Mittheilung erfolgt jo 
lange, bis der Wafjerftand bei Warfchau bis unter 1,6 m am dortigen Pegel 
gejunfen tft. 

Ferner werden von der Defterreichifchen Begelftation Chwalowice täglich 
telegraphifche Meldungen an das Telegraphenamt in Thown gegeben: 

a) fobald der Wafjerftand eine Höhe von 3,5 m erreicht hat bis derjelbe 
wieder unter 3,0 m gefunfen ift, 

b) ohne Rücficht auf die Höhe des Wafjerftandes in allen Fällen, in welchen 
das Wafjer in 24 Stunden um mehr als 0,5 m gejtiegen ift, 

ce) bei bejonderen Ereigniffen, wie bei Bildung einer Stopfung und der- 
gleichen. 

Auch jeitens der Wafjerbauinfpektoren in Thorn, Kulm und Marienwerder 
werden Nachrichten bei den betreffenden Telegraphenämtern aufgegeben, jobald 

°) Bergl. den Nunderlaß des Minifters für Landwirthfchaft, Domänen und Forjten 

vom 23. Dftober 1897 — M. BL f. d. i. Berw. ©. 279.
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ein plößliches Wachfen des Wafjers eintritt oder das Wafjer die Höhe der 

Außendeiche erreicht oder fonftige erhebliche VBorkommmifje eintreten. Die Weiter- 
verbreitung diefer Nachrichten erfolgt durch die Neichstelegraphenverwaltung. 

Der Chef der Strombauverwaltung erhält bejondere telegraphifche Meldungen 
von dem Begelbeobachter in Zafroczyn, jo lange das Wafjer am dortigen Pegel 
eine bejtimmte Höhe innehält. 

Der jchleunigen Verbreitung eingehender Eisgangs- und Wafferjtands- 
nachrichten über das preußische Weichjelgebiet dient die ausgedehnte Fernfprech- 

anlage der Strombauverwaltung mit einer Hauptlinie zwifchen Danzig und Thorn 

und einer größeren Anzahl von Nteben- und Zweiglinien. 
Eine in dem Ober-PBräfidialbureau befindliche Telephoneimrichtung gejtattet 

dem Chef der Strombauverwaltung die unmittelbare Kommunikation mit den 

betheiligten Mimifterien. 
Sn Bieckel ift zu Beginn des Jahres 1877 ein Hochwafferfignal errichtet 

worden, dejjen Signalkörper, aus drei Kugeln und drei Kegeln beftehen, die an 

einer eiwa zwanzig Meter über dev Deichfrone befindlichen Naa gehift werden 
fönnen. Die Kugeln finden bei Eintritt von Hochwafjer Verwendung, eine Kugel 
bedeutet erhebliches Steigen des Wafjers in Chwalowice bezw. Zawichoft (unter- 

halb der Einmündung des San in die Weichjeh), zwei geben dasjelbe für 
Warfchau, drei für Thorn an. Die Kugeln werden fortgenommen, fobald bei 

der Hochwafjerwelle das Wafjer in PBieckel feinen höchften Stand evwreicht hat. 
Die Kegel geben den Eintritt des Eisganges an, ein Kegel für Chwalowice bezw. 
Zawichoft, zwei für Warfchau, drei für Thorn oder unterhalb. Sobald der Ei3- 
gang PBieckel erreicht hat, werden die Kegel fortgenommen.') 

2. Der Hochwafjer- nud Eiswachtdienit. 

Ein allgemeiner Hochwafjer- und Eiswachtdienft ift durch den Mintfterial- 

Erlaß vom 22. Januar 1889 für Preußen eingeführt, gegenwärtig vegelt den- 

jelben dev Minifterial-Exlaß vom 10. Dezember 1896. Die Oberleitung innerhalb 

des Gebietes der Weichjelftuombauverwaltung liegt deren Chef ob. Der Strom 

ift in Abtheilungen getheilt, deren jeder ein Wafjerbauinjpeftor oder ein mit 
den örtlichen Verhältniffen vertrauter Negierungsbaumeifter vorjteht. Die 
Haupteiswachtftelle befindet fich am Site des Ober-Bräfidenten unter Leitung des 

Strombaudireftors. Der Ober-Präfident ordnet die Eröffnung und die dem- 
nächftige Schließung des Hochwafjer- und Eiswachtdienftes an. Nach Eröffnung 
des Dienftes haben fich die Abtheilungsvorftände alsbald perjönlich davon zu 

vergewiffern und in der Folge ftändig zu überwachen, daß alle Maßnahmen für 
die Sicherung der Deichvertheidigung und die eventuelle Bornahme von Eis- 
iprengungen getroffen find. Für fisfalifche Deiche und für folche Deiche, deren 

technifche Beamte die Abtheilungsvorftände find, haben fie die Deichvertheidigung 

jelbft anzuordnen, im Uebrigen liegt ihnen die Ueberwachung und Unterftügung 
der zuftändigen Beamten, insbefondere derjenigen der Deichverbände ob. Ueber 

9) Bergl. Bekanntmachung vom 22. Februar 1897. Amtsbl. dev Negierung zu 

Danzig ©. 71.
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Unregelmäßigfeiten und jedes wichtige Vorfommniß ift dem Ober-Präfidenten 
umgehende Anzeige zu erftatten. Auch find Unvegelmäßigkeiten und Mängel dem 
Landrath zur Abftellung alsbald mitzutheilen. 

Die Bewachung und Vertheidigung der Verbandsdeiche ift durch die Deich- 
ftatute im Einzelnen geregelt. Die näheren Vorfcehriften enthalten die SS 13/17 
der Allgemeinen Beftimmungen für künftig zu erlaffende Deichjtatute vom 
14. November 1853. BereitS vor Erlaß des Deichgefeßes waren in den Deich- 
ordnungen oder in bejonderen im Anfchluß an diefelben exlaffenen Anweifungen 
die fin die Deichvertheidigung maßgebenden Vorjehriften zufammengeftellt. Be: 
fonders bemertenswerth find aus neuefter Zeit die fir den Danziger, Marien- 

burger und Elbinger Deichverband erlaffenen „Eiswachtordnungen” vom 1. Februar 
1897 bezw. 21. Dezember 1896 und 23. Oftober 1890. HZumiderhandlungen 
gegen Diejelben find durch Molizeiverordnung des Negierungspräftdenten zu 
Danzig vom 4. März 1897 unter Strafe geftellt. (Amtsbl. d. Neg. zu Danzig 
©. 119 flgde.) 

Für jede Wachtbude wird ein Negent beftelli, die Nevier-Deichgefchworenen 
fungiven al3 Ober-Negenten. 

Bei Deichen, welche feinem Deichverbande angehören, ift die Polizei- 
behörde nach $ 25 des Deichgefeges berechtigt, zuc Abwendung drohender Gefahr 
alle Bewohner der bedrohten und nöthigenfall® auch der benachbarten Gegend 
zu den Schußarbeiten heranzuziehen. Diejelben haben alsdann die erforderlichen 

Arbeitsgeräthe und Transportmittel mit zur Stelle zu fehaffen. Die PBolizei- 

behörde fan die in folchen Fällen nöthigen Maßregeln fofort durch Erefution 
zur Ausführung bringen; fie ift befugt, die Verabfolgung der zur Abwehr der 
Gefahr dienlichen Materialien aller Art, wo folche fich finden mögen, zu fordern, 
und diefe müffen mit Vorbehalt dev Ausgleichung unter den Verpflichteten und 
der Erjtattung des Schadens, bei dem jedoch der außerordentliche Werth nicht 
in Anrechnung kommt, von den Bejigern verabfolgt werden. 

Auf Deiche, die zu einem Deichverbande gehören, findet nach S 26 a. a.D. 
die Vorjehrift des’ S 25 nur infoweit Anwendung, als das Deichftatut nicht 
andere Beitimmungen enthält. 

Zu beachten bleibt binfichtlich der Leiftung der Nlothhülfe die Straf- 
bejtimmung des $ 360 Pr. 10 R. Str. ©. B., nach welcher derjenige, der bei 
Unglücksfällen oder gemeimer Gefahr oder Noth, von der Volizeibehörde oder 
deren Stellvertreter aufgefordert, Feine Folge leiftet, obgleich ex der Aufforderung 
ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte, mit Geldftrafe bis zu 150 ME. 
oder mit Haft bejtraft wird. 

3. Gisaufbrudh nnd Wafferwehren. 

Zur Befeitigung von Eisftopfungen waren fchon in früheren Zeiten 

Sprengungen in größerem Umfange üblich. Schon Friedrich der Große, welcher 
noch in jeinem legten Lebensjahr der Kriegs: und Domänenfammer zu Marien- 

werder aufgab, alle nur mögliche VBorjorge dafür zu tragen, daß der erfolgende 
Eisgang feinen Schaden verurjache, Kieß fi) in einer Kabinetsordre vom
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12. März 1783 dahin aus, eS werde, falls das Haff noch mit Eis belegt jei, 

von Nugen fein, „wenn mit Kanons brav darauf gefchoffen würde", da die 
ftarfe Dröhnung mache, daß das Eis in Stüce breche und fo eher vom 
Haff weggehe, wodurch auch der Eisgang in den Strömen um jo beffer fort- 
gehen werde. 

Bedeutjamer al3 die Vornahme von Sprengungen mit Sprengbüchjen und 
dergleichen, welche im einzelnen Nothfalle einer Verjegung gegenüber auch gegen- 
wärtig zumeift unter Heranziehung militärischer Kräfte erfolgt, exfcheinen die 
Maßnahmen, welche auf die ftändige Offenhaltung der Schiffahrtsrinne durch) 
Eisbrecher abzielen. Derartige Eisbrecher find gegenwärtig acht vorhanden, ihre 

Bejchaffung hat auf Grundlage des Negulativs für Ausführungen von Eis- 

jprengungen auf der Weichjel vom a 1879 unter Betheiligung der inter- 

ejfirten Deichverbände an den Anfchaffungskoften ftattgefunden. In den Jahren 
1880/94 waren jechs jolcher Eisbrecher befchafft, feitvem find zwei weitere hinzu= 
gekommen. Die dem Abgeordnetenhaufe am 5. Januar 1900 übermittelte Denk- 

jchrift über den Ausbau der Wafjeritraßen bemerkt, daß es im Anfang der 
achtziger Jahre nur mit Aufbietung aller Kräfte möglich gewejen fei, eine 
jchmale Ninne in der Eisdecfe des unteren Weichjellaufes herzuftellen, während 

gegenwärtig, eine jorgjame Unterhaltung der Niedrigwafjerrinne vorausgejeßt, 

mit Sicherheit darauf gerechnet werden fünne, daß bei Beginn des Eisganges 
die MWeichjel von der Ditjee bis oberhalb Bieckel ftet3 in voller Breite offen fein 

werde. 
Die allgemeinen Gefichtspunfte für die Geftellung von militärischen 

Kommandos zur Hülfeleiftung bei eintretender Wafjernoth find durch Kriegs- 
minifterial-Erlaß vom 19. März 1891 (M. BL. f. d. i. VBerw. ©. 50) aufgeftellt. 

Die Anforderung von Hülfeleiftungen hat in der Pegel durch den Ober-Präfi- 
denten bezw. Negierungspräfiventen im Wege der Kommunikation mit den 
Generalfommandos zu erfolgen. Weber das Nequifitionsverfahren in dringenden 
Nothfällen, die Höhe der Bezüge der Truppen und die Aufbringung der durch 

ihre SHeranziehung erwachjenden Koften ergiebt der angeführte Exlaß das 

Yrähere. 

Die bejonders verheerenden Ueberjchwenmungen des Jahres 1888, welche 
insbejondere die Kreife Marienburg und Elbing in Mitleivenfchaft gezogen 
hatten, haben in denjelben zur Errichtung ftändiger Wafjerwehren geführt. Für 
die Auscäftung derfelben konnten aus dem Nejtbeftande des 1888 gebildeten 
Hülfsfomitees für die Ueberfchwenmten der Provinz Weftpreußen erhebliche Bei- 
hülfen gewährt werden. Für Stadt: und Landkreis Elbing befteht „der frei- 
willige Kranfenträger- und Wafferwehrzug der Kriegervereine aus Stadt» und 
Landkreis Elbing“ im Anfchluß an den Verein zur „Pflege verwundeter und 
erfrankter Krieger zu Elbing“. Die Wehr befigt acht Pionier-Stahlpontons mit 
tompletter Ausrüftung, 4 Feldfchmieden und 4 Bontonfchuppen fir je 2 Bontons 

nebit Zubehör. m Kreife Marienburg ift die Wafferwehr als eine bejondere 
Kreiseinrichtung durchgeführt. ES find dort auf acht Stationen je 2 Stahlblech- 
pontons und ein Kahn eingeftellt. Die Bontons dienen zunächit für die Rettung
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von Menschen, find aber auch mit Vorrichtungen für den Transport von Vieh 

verjehen. 
Durch Erlaß des Minifters des Jnnern vom 21. März 1898 ift nad 

diefem Vorgange die Einrichtung ftändiger Wafjerwehren, geeigneten Falles in 
Verbindung mit der Feuerwehr auch für andere Yandestheile empfohlen und die 
Gewährung ftaatlicher Beihülfen für die Ausrüftung derfelben in Ausficht geftellt. 

VI. 2Xaßregeln gegen die durch die a 

verurfadten Nothftände. 

Der Gefchichtsichreiber Daniel Vircho Elagt in feinem 1764 zu Danzig 
erfchienenen Werke: „Die Teich und Schlickvechte der drei hiefigen Werder" 

wörtlich: „Ob nun wohl diefer ftarfe Strom jährlich viele taufend Laft Weiten, 

Joggen, Sommergetreide, Zeinewand, Botafche, Wolle, Wachs, Leder, Bau= und 
. Brennholz nachhero liefert, jo hat derfelbe doch auch zum öftern großen Schaden 

verurjachet. Euricle hat davon DB. 3.c. 34 ein großes Negifter gemacht, ex be 
fchreibet aber nur alle die größeften und merfwürdigften Schäden, jo die vielen 
Ausbrüche verurfachet haben.” 

Sn der langen Neihe der Ueberfchwennmungen, welche uns aus den früheren 
Sahrhunderten überliefert werden, finden fich nicht wenige, welche die Leiftungs- 
fähigkeit der Betroffenen in jo hohem Maße in Anfpruch nahmen, daß außer- 
gewöhnliche Abhülfemittel jeitens des Staates zur Linderung der Jtoth und Er- 
haltung der Landesfultur in Anwendung gebracht werden mußten. Beifpiels- 
weife wiınden im Jahre 1526 gelegentlich eines Durchbruches bei Schöneberg 
alle nahe gelegenen Städte und Ortfchaften durch Königlichen Befehl zur Hülfe 
aufgefordert.) Im Jahre 1540 wurden die Dämme des Danziger Werders 
durch einen Durchbruch bei Käjemark jo bejchädigt, daß zu ihrer Wiederheritellung 
eine befondere Schagung erhoben werden mußte.) 

Die im Jahre 1661 durch einen Durchbruch bei Lupushorjt verurfachten 
Schäden bildeten den Gegenjtand langer Verhandlungen des Polnischen Neichs- 
tages. 1780 liquidirte die Marienwerderfche Kammer an Dammfchaden und 
Berluft der Adjacenten 355 030 Thaler.?) 

sn den „Verhandlungen der Kommilfion zur Erörterung des in der Pro- 

vinz Preußen öfters wiederkehrenden Nothitandes“ (veröffentlicht in Königs- 
berg 1847) wird u. X. feitgeftellt, daß während des Jahres 1845 allein im 

Negierungsbezivt Marienwerder 1971 Hufen Marfchland durch Stauwaffer über: 
Ichwenmt und daß hierdurch Ernteerträge im Werthe von mehr als einer Million 
Thaler vernichtet waren. Yin Jahre 1855 brachen die Dämme des großen 
Marienburger Werders und mußten mit einem Koftenaufwande von 532456 Thaler 

I) Eckardt, „Sefchichte des Kreifes Marienburg”. Marienburg 1868. Bd.1 ©. 92. 

>) Grallath), Dr. Daniel: VBerfuch einer Gefchichte Danzigs. Königsberg 1790. 
8.16. 

3) Lippe a. a. DO. ©. 100.
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wiederhergeftellt werden. Bei Einrechnung des an dem Viehftande, den Gebäuden, 
Umwährungen, Staudeichen und Entwäfjerungsanlagen entjtandenen Schadens 
und des Berluftes der Winterfaaten erhöht fich der Gefammtjchaden auf das 
Doppelte und Dreifache. 

Bejonders fehwer machten fich aber in neuefter Zeit die a 

de3 Jahres 1888 geltend. Nach einander überfluthete damals die Weichjel im 

Negierungsbezivt Bromberg die Niederung bei Fordon, in Weftpreußen die 
Niederungen bei Schwes, Gramdenz, Aojenkranz und Biedel, jowie die Einlage 

auf dem linken Nogatufer mit etwa 160 Dörfern, dazu feßte dev Deichbruch bei 
Jonasdorf die fruchtbare vechtsfeitige Nogatniederung, das 10 Quadratmeilen 
große Gebiet zwifchen den Städten Marienburg und Elbing und dem Draufenfee 
unter Wafjer und blieb dasjelbe hier bis in den Auguft 1888 hinein ftehen. 
(Das Nähere hierüber findet fich in der dem Entwirfe des Gejeßes vom 

13. Mai 1888 beigefügten Darftellung des Herganges, des Umfanges und des 
Zeitraumes der WMeberfchwenimumngen. Nr. 139 dev Druckjachen des Haufes der 
Abgeordneten, 16. Legislaturperiode III. Sejfion 1888.) 

Nach den Anlagen der Denkjchrift über die Ausführung des Gef. vom 
13. Mai 1888 (Nr. 132 der Drucjachen des Haufes der Abgeordneten, 17. Le- 

gislaturperivde IT. Seffion 1890) jtellte fich der Gejammtbetrag des einzelnen 
Beichädigten erwachjenen Schadens für die Negierungsbezirke 

Bromberg auf 1197 167 ME. 
Marienwerder auf 1727322 „ 

Danzig auf 8750745 „ 

imsgefammt auf 11675234 ME. 

Die allgemeine Gejeggebung bietet feine Handhabe für die Linderung und 
Bejeitigung derartig umfafjender Ntothftände, diefelbe fieht nur Steuererlafjfe für 
die Gejchädigten vor. (Bergl. das Gejet, betreffend den Exrlaß oder die Er- 

mäßigung der Grundfteuer in Folge von Ueberfchwenmungen vom 15. April 
1889 — ©. ©. ©. 99, $ 44 de3 Gewerbeftenergefeßes vom 24. Juni 1891 

— 6. ©. ©. 205 — und $ 58 des Einfommenftenergefeges vom 24. Juni 1891 
— 6.6, ©. 174 —), 

Auf der anderen Seite vermag auch die Privat-Wohlthätigkeit nicht die 
gefammten Mittel für die Ausgleichung dev Weberjchwenmungsichäden aufzıı= 
bringen, obgleich beifpielsweife - dem Provinzial» Hülfskomitee fin die LUeber- 

fchwenmten der Provinz Weftpreußen im Jahre 1888 gegen 1?/ı Millionen Mart 
zur Verfügung fanden. Der Staat fah fich bei diefer Sachlage veranlaßt, im 
Wege der Gejeßgebung außerordentliche Mittel zur Befeitigung der Neberjchwen- 
mungs-Ntothitände flüffig zu machen. 

Anläglich der Weichjel-Ueberfchwemmung im Sommer 1884 warf das Ge- 
jeß, betreffend die Bewilligung von StaatSmitteln zur Befeitigung der durch das 

Hochwafjer dev Weichfel in der Provinz Weftpreußen und dem Landkreife Brom- 
berg, vom 8. April 1885 (G. ©. ©. 105) zur Gewährung von Beihülfen an 
einzelne Bejchädigte behufs ihrer Erhaltung im Haus- und Nahrungsftande und 
zur Wiederherftellung der bejchädigten Deiche, Uferjchugwerfe und der hiermit in 
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Verbindung ftehenden Anlagen den Betrag von 1167000 ME. aus, wovon an 
Einzelne ohne Auflage der Nückgewähr bis zu 454500 ME. gewährt werden 
durften. 

Das zur Bejeitigung der im unteren Weichjelgebiet durch die Frühjahrs- 
Hochfluthen des Jahres 1886 herbeigeführten VBerheerungen erlafjene Gejeg vom 
14. Juli 1886 (6. ©. ©. 211) ftellte für Einzelgefehädigte und zur Wieder- 
heritellung befchädigter Deiche, fowie der ebenfalls bejchädigten Plehnendorfer 

Schleufe den Betrag von 740 000 ME. zur Verfügung. 
Das Gejeß, betreffend Bewilligung von Staatsmitteln zur Befeitigung der 

durch die Hochwafjer im Frühjahr 1888 herbeigeführten Berheerungen, vom 
13. Mai 1888 (G. ©. ©. 103) warf die Summe von 34 Millionen Mark aus, 

welche dazu bejtimmt waren um Beihülfen an einzelne Gejchädigte behufs ihrer 

Erhaltung im Haus- und Nahrungsftande, und an Gemeinden zur Wiederher- 
ftellugg ihrer bejchädigten gemeinnügigen Anlagen zu gewähren, die Wieder- 
heritellung und nothwendige Verbefferung bejchädigter Deiche, Wferjchugwerfe 
und damit in Verbindung ftehender Anlagen zu ermöglichen und die Mittel zur 
Wiederherftellung und, foweit nothwendig, Verbefjerung der durch das Hoch- 
wafjer bejchädigten Staatseifenbahnen und jonftigen fisfalifchen Bauanlagen zu 
bieten. . 

Die Bewilligung der Beihülfen an Einzelne Fonnte auch ohne Auflage der 
Nückgewähr erfolgen, für ihre Bemeffung war die Mitwirkung von Kreis und 
Brovinziallommiffionen vorgefehen. 

Die im Sommer de3 Jahres 1888 erneut auftretenden Heberfluthungen 
hatten den Erlaß des Gejeges vom 8. Mai 1889 (G. ©. ©. 102) zur Folge, 
durch welches die Wirkfamkeit des Gejeges vom 13. Mai 1888 auch auf die 
Sommerfchäden ausgedehnt wurde, mit der Maßgabe, daß auch Beihülfen zu 
Flußforreftionen aus den zur Verfügung geftellten Mitteln gewährt werden 
durften. Den Gejchädigten des Weichjelgebietes wurden auf Grund des Ge- 
jeges vom 13. Mai 1888 an Beihülfen insgefanmt 6 796 108 ME. gewährt. 

Zu erwähnen ift hier noch das durch die Hochwafjer des Sommers 1897 
veranlaßte Gejeg vom 20. April 1898 (6. ©. ©. 29) um deswillen, weil das- 
felbe im Snterefje einer fchnelleven Sacherledigung die Bewilligung der Beihilfen 
den Oberpräfidenten im Einverftändnig mit dem Vrovinzial-Ausjchuß übertrug, 
und weil e8 unter feine VBerwendungszwece auch die Gewährung von Beihülfen 
zur Ausführung befonders dringender Näumungs- und Freilegungsarbeiten md 
zu Vorarbeiten für den Ausbau hochwafjergefährlicher Flüffe miteinbegriff. 
Dies Gefe bedeutet auch infofern einen Fortjchritt, al3 die daraus gewährten 
Beihilfen der Negel nach ohne Auflage der Nückgewähr gegeben werden 

. Jollten. 
Shrer bejonderen Natur nach wird auch in Zukunft bei Hochwafjerfchäden 

größeren Umfanges der Staat fich) der Verpflichtung nicht entfchlagen Fönnen, 
durch Gewährung außerordentliche Geldmittel helfend einzutreten. Im Wege 
der DVerficherung‘ werden fich die ynterefjenten fcehwerlich jchügen Fönnen, weil 
ihre Zahl verhältnigmäßig zu gering, die von ihnen zu entrichtenden Beiträge 
zu hoc, und das BVerficherungsvifito ein zu unberechenbares fein würden.
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Das einzige gegebene Abhülfemittel, die thumlichfte Sicherung der Fluß- 
gebiete Durch Stromkorreftionen und vervollfommmete Deichanlagen, trägt bei 
diejer Sachlage auch den Niückfichten einer weifen Finanzverwaltung am beften 
Rechnung. 

IX. Bekämpfung der vom Strome drohenden 

Seuchengefahr. \ 

Die Provinz Weftpreußen gehört zu den beim Ausbruch einer Cholera- 

Epidenie vorzugsweife gefährdeten Gebietstheilen Preußens und Deutfchlands. 
Angrenzend an das Nufliiche Kaiferreich, dejjen janitäre Kontrolle Feine voll- 

fommene tft, fteht die Provinz mit Außland und Galizien durch den Flößerei- 
verkehr auf der Weichjel gerade während der Sommermonate in ununterbrochener 

Verbindung. Faft das gefanmte auf dem Strome importirte Hol; ift ruffiichen 
und galizifchen Urjprungs. Bon den etwa 18000 Flößern gehört mr ein ge- 

vinger Bruchtheil — kaum 1000 — der deutjchen Nationalität an; die übrigen 

find Nuffen oder Defterreicher. Fahrzeuge und Flöße, die ausländischen Flößer 

und ihre Habe kommen vielfach unmittelbar aus Choleradiftriften des Auslandes. 
Der Strom jelbjt und feine Nebenflüffe nehmen die Anftecfungsftoffe aus 

dem weiten vuffischen und öfterreichifchen Stromgebiete auf und überführen fie 
in das Ynland. 

Eine Grenziperre ift im Handelsintereffe nicht durchführbar, es bleibt daher 
in Beiten der Seutchengefahr nur eine ftarfe Ueberwachung des gefanmten Schiffs- 
und Floßverfehrs übrig. 

Wenn die hierauf bezüglichen Maßnahmen auch zeitlich befchränft waren, 

jo erjcheint doch eine Wiederfehr der Seuchengefahr niemals ausgejchloffen und 
e3 dürfte daher eine furze Darjtellung des von der Staatsregierung eingejchla- 
genen Heberwachungsverfahrens hier am Plabe jein. 

Die Weichjel und ihre jehiffbaren Ntebenflüffe innerhalb des Bezirfs der 
Weichjelftrombauverwaltung waren in eine Anzahl von Ueberwachungsbezirken 

mit je einer Kontrollitation eingetheilt. Jeder Kontrollftation waren zwei Aerzte 
und ein Dampfer mit dem erforderlichen Berfonal von Erefutivbeamten, Schiffs- 

mannfchaften und Kranfenträgern zugemwiefen. Syn unmittelbarer Nähe der Sta- 

tion befanden fich Einrichtungen für die Behandlung Cholevafranfer, die Beob- 
achtung Choleraverdächtiger umd die Lagerung der Quarantäne unterliegender 

Fahrzeuge und Mannschaften. Lazavethe, Baracken und Schiffe wurden mit der 
erforderlichen Arznei und Desinfektionsmitteln, fowie mit einem Vorrath ge- 

funden Trinfwafjers ausgejtattet. 
Sedes Fahrzeug und Floß auf dem Strome wurde täglich einmal unter- 

fucht und mußte fich über die ftattgehabte Unterfuchung bei den Stationen aus- 
weijen, die e3 im Weiterfahren paflirte. 

Wurden Cholerafvante oder Verdächtige vorgefunden, jo wurden diejelben 
in die hieyzu bejtimmten Näumlichfeiten gebracht, Fahrzeuge und Flöße, jowie die 
nicht al3 frank befundenen Mannfchaften desinfizirt und in Quarantäne gelegt. 

30
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Zur Dedung der hierdurch erwachjenden Koften wurde vom 10. Juni 
1894 ab von allen die preußifche Grenze auf der Weichjel bei Schilno ftromab 
paffirenden Fahrzeugen eine Gebühr erhoben. 

Den auf Traften an der wuffifchen Grenze die Weichjel hinabfahrenden 
Flößern, welche nicht Angehörige des deutfchen Neiches waren, war das Ber- 
lafjen der Traften und das Betreten der Ufer und Uferortfchaften verboten und 
für ihren Unterhalt durch Einrichtung von Lebensmittelverabfolgeitellen in einer 
Keihe am Ufer belegener Orte geforgt, in welchen fie Lebensmittel und gutes 

) Bergl. dieferhalb die von dem DOberpräfidenten der Brov. Weitpreußen in feiner 

Gigenfchaft al8 Staatstommiljar für das Weichjelgebiet erlafjenen Anmweifung vom 

10. Mat 1894. (AUmtsbl. d. Neg. zu Marienwerder, Ertrabeilage hinter ©. 189.) Die 
Belanntmachung desjelben Staatsfommifjard vom 7. Juni 1894 (Amtsbl. d. Neg. zu 
Mavienwerder hinter ©. 214) und die PVolizei-Berordnung des Oberpräfidenten der Pro- 

vinz Wejtpreußen vom 5. Juni 1894. - (Amt3bl. d. Reg. zu Marienwerder ©. 207.) 
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